
Erwerbsarbeit im Rentenalter
Die Tendenz, auch im Rentenalter einer 
bezahlten Tätigkeit nachzugehen, ist steigend. 
Das aktuelle Heft beleuchtet das Ausmaß  
und die Hintergründe für Erwerbsarbeit im 
Rentenalter mit folgenden Beiträgen: Jutta 
Schmitz diskutiert die „Erwerbstätigkeit im 
Rentenalter in Deutschland – aktuelle Situation 

und offene Fragen“ auf der Grundlage eines 
Forschungsprojekts zum Thema. Heribert 
Engstler stellt die „Erwerbstätigkeit im Ruhe-
stand“ anhand der Befunde aus dem Deut-
schen Alterssurvey vor. Axel Reimann gibt 
einen Überblick auf die „Erwerbsarbeit im 
Rentenalter“ aus der Perspektive der Deut-
schen Rentenversicherung.
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Aus der Altersforschung

Einleitung: Der Ruhestand als Problem?

Beim Blick auf die deutsche Armutsdebatte 
der letzten Dekade fällt auf, dass Rentnerin-
nen und Rentner zunehmend in den öffent-
lichen und politischen Fokus geraten sind. 
Allerdings ist der Eindruck trügerisch: Prüft 
man die empirische Faktenlage, so ist zu 
kon statieren, dass es eine Vielzahl anderer 
Problemgruppen gibt, die sehr viel stärker 
von Armut betroffen ist 2. Gleichwohl kann 
es unter dem Eindruck der medialen Bericht-
erstattung nicht erstaunen, dass auch das 
Stichwort der ‚Arbeitenden Rentner‘ über-
wiegend mit finanziellen Notlagen in Verbin-
dung gebracht wird. Die immer größer wer-
dende Anzahl von Erwerbstätigen im Renten-
alter verweise darauf, dass das deutsche 
Rentensystem zunehmend leistungsunfähig 
und die Lebensführung im Alter insbesonde-
re für Gering qualifizierte kaum mehr ohne Ar-
beit zu bewältigen sei – so die weit verbreitete 
Annahme. Die wissenschaftliche Forschung 
zeigt jedoch, dass eine solche Sichtweise 
nicht problemangemessen ist. Das liegt allein 
schon an der Einsicht, dass im Alter nur all 
jene  arbeiten können, die gesundheitlich und 
qualifikatorisch dazu auch in der Lage sind. 
Wer schon vor dem Rentenalter den Anschluss 
an den Arbeitsmarkt verloren hat, etwa durch 
Langzeitarbeitslosigkeit oder körperlichen 
Verschleiß frühzeitig ausgeschieden ist, wird 
es auch im Ruhestand schwer haben, eine 
Beschäftigung zu finden. Das muss umge-
kehrt allerdings nicht bedeuten, dass nur 
hochqualifizierte Spezialisten im Alter arbeiten, 
die ihre Profession aus Spaß auch jenseits 
der gesetzlichen Rentenaltersgrenze fortfüh-
ren. Insofern greift auch eine Auffassung zu 
kurz, die allein auf die Freiwilligkeit der Rent-
nerarbeit abstellt, nicht zuletzt, weil in dieser 
Perspektive drängende sozialpolitische Prob-
leme vernachlässigt werden.
Es scheint aber an der Zeit, auch in diesem 
sehr jungen Forschungsfeld mit einigen Fehl-

schlüssen aufzuräumen und kritisch die noch 
blinden Flecken zu benennen. Dazu werden 
im Folgenden ausgewählte Befunde präsen-
tiert, mit denen sowohl die institutionellen 
Rahmenbedingungen als auch die empirische 
Verbreitung und Interpretation des Phäno-
mens systematisiert werden können. Dabei 
handelt es sich um Ergebnisse aus dem von 
der Hans-Böckler-Stiftung geförderten For-
schungsprojekt ‚Erwerbstätigkeit im Renten-
alter. Beschäftigte, Betriebe und Alterssiche-
rung‘, das von 2013 bis 2015 am Institut 
 Arbeit und Qualifikation durchgeführt wurde 
bzw. wird und sowohl auf einer quantitativen 
Bestandsaufnahme (Datenbasis: Mikrozensus) 
als auch qualitativer Rekonstruktion (50 
 narrativ-biografische Interviews) des Phäno-
mens basiert. Im Rahmen des Beitrags soll 
zum einen die Frage beantwortet werden, 
welche zentralen Fakten die Erwerbstätig-
keit im Rentenalter kennzeichnen. Zum an-
deren gilt es aber auch, die bisherigen Be-
funde  kritisch einzuordnen: Was wissen wir 
derzeit über die Erwerbstätigkeit im Renten-
alter, und was wissen wir (bislang) nicht?

Hinzuverdienst: Institutionelle Anreize 
und Grenzen 

Mit den institutionellen Rahmenbedingun-
gen wird der Hinzuverdienst zur Rente teil-
weise stark reglementiert. Allerdings ist dabei 
immer zwischen den verschiedenen Renten-
arten zu unterscheiden. Grundsätzlich ist 
festzuhalten, dass ein Hinzuverdienst zur 
Rente – unabhängig von der Rentenart – im 
gering fügigen Umfang (bis 450 EUR monat-
lich) stets rentenunwirksam und insofern 
 unbedenklich ist. Darüber hinaus gilt die so 
genannte ‚doppelte Hinzuverdienstgrenze‘, 
die es zulässt, dass die 450 EUR-Schwelle in 
zwei Monaten eines Kalenderjahres bis zum 
doppelten Verdienst (900 EUR) überschritten 
wird, ohne dass sich daraus rentenwirksame 

Aus der Altersforschung 

Erwerbstätigkeit im Rentenalter in Deutschland –  
aktuelle Situation und offene Fragen 1

Jutta Schmitz

Endnoten: 

1 Der Text ist in ähnlicher 
Form bereits erschienen 
unter: Schmitz, Jutta 
(2015): Lust oder Frust? – 
Erwerbstätigkeit im 
 Rentenalter im Kontext 
aktueller Deutungen.  
In: Der Bürger im Staat 
2 / 3 2015, S. 111 – 120.
2 Erwerbslose, Allein-
erziehende, Kinder,  
vgl. Bäcker u. Schmitz 
2013: 31
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Konsequenzen ergeben.3 Die weiteren Hin 
zuverdienstgrenzen variieren teilweise erheb-
lich, je nachdem, wie alt der / die Renten-
bezieher/-in ist und welche Rentenart 4 er/sie 
bezieht (Abb. 1). Dahinter verbirgt sich ein 
rentenrechtliches und so zialpolitisches Kal-
kül, das grundsätzlich die Funktionslogik der 
unterschiedlichen Rentenarten stützen soll. 
Für Bezieher/-innen  einer vorgezogenen Al-
tersrente beispielsweise ist ein Hinzuver-
dienst oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze 
nicht möglich, weil sich mit einer derartigen 
Erwerbsoption der verfrühte Rentenbezug 
nicht weiter rechtfertigen ließe. Denn dann 
würde die Rente einerseits ungewollt eine 
Kombilohnfunktion erfüllen, und andererseits 
einen Anreiz darstellen, Arbeitnehmer/-innen 
frühzeitig zu verrenten und ohne Sozialversi-
cherungsabgaben weiter zu beschäftigen. 
Sowohl für die Versicherten als auch die Soli-
dargemeinschaft der Gesetzlichen Rente ist 
es aber wünschenswert, dass Arbeitnehmer/ 
-innen möglichst bis zum Erreichen des 

Regel rentenalters Beiträge entrichten, aus 
denen anschließend ein vollständiger Ren-
tenanspruch entsteht. 
Soll die Parallelität von Ruhestand und Arbeit 
diskutiert werden, ist es aber folglich sinn-
voll, unter erwerbstätigen Rentner/-innen nur 
all jene zu fassen, die bereits eine reguläre 
Altersrente beziehen. Daher werden im Fol-
genden ausschließlich Erwerbstätige ab 65 
Jahren besprochen. Sie hatten in dem Jahr, 
auf den sich die quantitativen Daten stützen 
(2011), bereits die Altersgrenze überschritten 
und dürfen prinzipiell unbegrenzt rentenun-
schädlich zur Rente hinzu verdienen. Dabei 
sind sie grundsätzlich von Beiträgen zur ge-
setzlichen Rentenversicherung befreit, nur 
der Arbeitgeber zahlt weiterhin seinen An-
teil, damit die Beschäftigung von Rentner/ 
-innen für Unternehmen finanziell nicht 
 attraktiver ist als die Anstellung sonstiger Ar-
beitnehmer. Überschreiten Altersrentnerin-
nen und Altersrentner jedoch die Gering-
fügigkeitsgrenze, so müssen sie Beiträge zur 

Abbildung 1: Hinzuverdienstregelungen nach Rentenarten in Deutschland
Quelle: Deutsche Rentenversicherung 2015a,b,c; eigene Zusammenstellung.

3 Dadurch können  
eventuell gewährte 
 Urlaubsgelder oder  
Weihnachtsprämien 
 bedenkenlos ange-
nommen werden.
4 Regelaltersrente, vor-
gezogene Altersrente, 
Teilrente, Erwerbsminde-
rungsrente 
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Arbeitsrecht: Gleiche Standards mit 
 kleinen Ausnahmen

Grundsätzlich gelten für erwerbstätige 
Rentner/-innen die gleichen arbeits(schutz)-
rechtlichen Standards wie für die übrigen 
 Beschäftigten. Spezielle Regelungen liegen 
lediglich in Hinsicht auf die Befristung von 
Rentner/-innen vor. In diesem Zusammen-
hang findet das Teilzeit- und Befristungs-
gesetz Anwendung, das die üblichen sach-
lichen Gründe zur Befristung (auch für 
Rentner/-innen) enthält (s. § 14 I TzBfG). Der 
dritte Absatz des genannten Paragraphen 
 regelt aber, dass die „kalendermäßige Befris-
tung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen 
eines sachlichen Grundes […] bis zu einer 
Dauer von fünf Jahren zulässig“ ist, wenn „der 
Arbeitnehmer bei Beginn des befristeten 
 Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr voll-
endet hat und unmittelbar vor Beginn des 
 befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens 
vier Monate beschäftigungslos im Sinne  
des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch gewesen ist […]. 
Bis zu der Gesamtdauer von fünf  Jahren ist 
auch die mehrfache Verlängerung des Ar-
beitsvertrages zulässig“ (s. § 14 III TzBfG). 6 
Demnach können Rentner/-innen sachgrund-
los nur dann einfacher befristet werden, 
wenn sie vorher mindestens vier Monate 
nicht gearbeitet haben. Wenn Rentner/-innen 
aber unmittelbar nach Renteneintritt beim 
gleichen oder einem anderen Arbeitgeber 
(wieder) eingestellt werden sollen, war das 
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über  
die Leistungsverbesserungen in der gesetz-

lichen Rentenversicherung (RV-Leistungs-
verbesserungsgesetz) (siehe unten) ohne 
weiteres nicht möglich. Ein unbefristeter Ar-
beitsvertrag mit einem/r Rentner/-in kann für 
Arbeitgeber jedoch teuer sein, zum Beispiel, 
wenn die Kompetenzen des/der Rentner/-in 
eigentlich nur für einen begrenzten Zeitraum 
gebraucht werden oder das Risiko hoch ist, 
dass ein/eine unbefristet beschäftigte/-r 
Rentner/-in krankheitsbedingt wiederholt 
oder für längere Zeit nicht verfügbar ist.
Eine weit verbreitete Alternative ist daher 
das Abschließen eines (befristeten) Berater-
vertrages, durch das der ehemals fest an-
gestellte Arbeitnehmer im Rentenalter zum 
freien Mitarbeiter wird. Auf diese Art und 
Weise werden nicht nur die oben skizzierten 
Bedingungen des TzBfG umgangen, für den 
Arbeitgeber besteht außerdem der Vorteil, 
dass keine Sozialabgaben entrichtet werden 
müssen. Wichtig im rechtlichen Sinne ist aus-
schließlich, dass der Arbeitnehmer tatsäch-
lich selbstständig arbeitet, und seine Mitar-
beit vor allem weisungsfrei ist (vgl. Steinau-
Steinbrück u. Burkard-Pötter 2012: 306). 
Diese Regelungen wirken zugegebener Wei-
se zunächst spitzfindig, sind aber von großer 
Bedeutung für die Erwerbstätigkeit im Ren-
tenalter. Hier stellt die Selbstständigkeit ein 
entscheidendes Merkmal dar. So waren nach 
Daten des Mikrozensus im Jahr 2011 von 
den etwa 760.000 arbeitenden Personen ab 
65 Jahren etwa die Hälfte (370.000 Men-
schen) selbstständig tätig 7. Im Vergleich zu 
den Erwerbspersonen zwischen 15 – 65 Jah-
ren, bei denen die Selbstständigkeit einen 
Anteil von etwa 10 Prozent ausmacht, ist die 
Selbstständigkeit im Rentenalter damit über-
proportional stark verbreitet. Bei diesen Per-
sonen handelt es sich nur zu einem Teil um 
bereits vor dem Rentenalter selbstständig 
Tätige, die nicht gesetzlich versichert sind 
und folglich weniger stark von der Regel-
altersgrenze beeinflusst werden. Einen an-
derer Teil der Selbstständigen dürften jedoch 
auch die ‚neuen‘ Selbstständigen (und ehe-
mals abhängig Beschäftigten) ausmachen, 
die ihre Erwerbstätigkeit im Rentenalter 
selbstständig (etwa auf Honorarbasis) aus-
üben. Für diese These spricht, dass immer-
hin 61 Prozent der Selbstständigen ab 65 
Jahren solo-selbstständig (ohne Angestellte) 
arbeitet (Statistisches Bundesamt 2015, 
 eigene Berechnungen). 

Aus der Altersforschung

5 bis auf einen steuerfrei 
gestellten Altersentlas-
tungsbetrag 
6 Die Bedingung der 
 vormaligen Beschäfti-
gungslosigkeit wurde in 
Reaktion auf die Mangold-
Entscheidung des EuGH 
eingefügt (BT-Dr 16/3793, 
S. 7). Dieser hatte die 
 vorherige Fassung des  
§ 14 III TzBfG als diskrimi-
nierend kritisiert, weil die 
erleichterte Befristungs-
möglichkeit einzig an dem 
Alter des Arbeitnehmers 
festgemacht wurde (vgl. 
Steinau-Steinbrück u. 
 Burkard-Pötter 2012: 306). 
7 Inklusive mithelfender 
Familienangehöriger

Kranken- und Pflegeversicherung entrichten 
und ihren Lohn 5 regulär versteuern. Dabei 
hat die pauschale Steuerbefreiung unterhalb 
der Geringfügigkeitsgrenze zur Folge, dass 
die Steuereinschnitte oberhalb der 450 EUR-
Marke drastisch erscheinen und insbesonde-
re für diejenigen, die in einem mittleren Ein-
kommensbereich von etwa 450 bis 800 EUR 
hinzu verdienen, nicht lohnend wirken. In der 
Folge orientiert sich ein großer Teil der regu-
lären Altersrentnerinnen und Rentner daher 
weiterhin an der Geringfügigkeitsgrenze, ob-
wohl auch ein höherer Hin zuverdienst unter 
rentenrechtlichen Gesichtspunkten völlig un-
problematisch wäre (vgl. Schmitz 2014: 111). 
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Aus sozialpolitischer Perspektive ist es wich-
tig, die Heterogenität der Rentnerbeschäfti-
gung nicht durch die Sammelkategorie der 
Selbstständigkeit zu verwässern. Denn die 
Lebens- und Problemlagen von auch vor dem 
Rentenalter selbstständig Tätigen und ehe-
mals abhängig Beschäftigten sind grundsätz-
lich unterschiedlich. Es bleibt abzuwarten, 
ob sich das zukünftig auch besser in den Be-
standsdaten abbilden lässt. Entscheidend 
dafür dürfte sein, inwieweit die zu unterstel-
lende Rechtsunsicherheit über eine justi-
ziable Befristung von Rentner/-innen auch in 
Zukunft zur starken Verbreitung von Honorar-
verträgen führt. In diesem Zusammenhang 
ist auf eine Neuregelung zu verweisen, die 
mit dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz 
am 1.7.2014 in Kraft getreten ist. Im Rahmen 
der Rentenversicherungsreform wurde dem 
Paragraphen zur Altersrente und Kündigungs-
schutz der folgende Satz hinzugefügt: „Sieht 
eine Vereinbarung die Beendigung des 
 Arbeitsverhältnisses mit dem Erreichen der 
Regelaltersgrenze vor, können die Arbeits-
vertragsparteien durch Vereinbarung während 
des Arbeitsverhältnisses den Beendigungs-
zeitpunkt, gegebenenfalls auch mehrfach, 
 hinausschieben“ (s. § 41 SGB VI). Eine ggfs. 
auch wiederholte Befristung eines Arbeit-
nehmers beim gleichen Arbeitgeber ist damit 
nach dem Überschreiten der Regelalters-
grenze problemlos möglich. Wichtig ist bloß, 
dass die entsprechenden Vereinbarungen 
stets vor Ablauf des Beschäftigungsverhält-
nisses getroffen werden müssen. Sollten 
 Arbeitnehmer und Arbeit geber eine Verlänge-
rung erst nach Ablauf des vorherigen Vertra-
ges vereinbaren, ist das rechtlich nicht wirk-
sam und es käme ein unbefristeter Vertrag zu 
Stande. Es bleibt daher abzuwarten, ob das 
Gesetz dazu beiträgt, dass die Weiterbeschäf-
tigung abhängig Beschäftigter in Zukunft sta-
tistisch besser sichtbar gemacht werden kann. 

Verbreitung: Aufwärtstrend auf geringem 
Niveau

Wie verbreitet die Erwerbstätigkeit im Ren-
tenalter in Deutschland genau ist, lässt sich 
auf Basis verschiedener Datenquellen quan-
tifizieren. Den hier vorgestellten Befunden 
liegen Auswertungen des Mikrozensus zu 
Grunde, einer Repräsentativstatistik, die vom 

Statistischen Bundesamt erhoben wird. Be-
trachtet werden Beschäftigte ab 65 Jahren, 
die zum überwiegenden Teil reguläre Alters-
renten (sowie entsprechende Pendants aus 
der berufsständischen Versorgung oder der 
privater Vorsorge) beziehen. 8 Die Analyse 
des Mikrozensus zeigt, dass im Jahr 2011 in 
Deutschland etwa 760.000  Personen ab 65 
Jahren erwerbstätig waren. Sie machten 4,5 
Prozent der Bevölkerung über 65 Jahren aus 
und setzen so den Aufwärtstrend der letzten 
beiden Dekaden  weiter fort. In dieser Zeit 
hat der Anteil an Personen im Rentenalter, 
die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, nahe-
zu stetig zuge nommen. Dabei verdeckt die 
gleichmäßige, aber weithin geringfügige 
Steigerung der  Erwerbstätigenquoten, dass 
die Zuwachs raten beachtlich sind: Im Ver-
gleich zum Vorjahr hat sich der Bestand an 
Erwerbstätigen im Rentenalter im Jahr 2011 
um etwa 13 Prozent erhöht, seit dem Jahr 
2001 ist ihre Anzahl um knapp einhundert 
Prozent gewachsen. Darüber hinaus sind 
deutliche geschlechtsspezifische Unter-
schiede zu konstatieren. Mit etwa 482.000 
Beschäftigten waren im Jahr 2011 weit über 
die Hälfte der ab 65-jährigen Erwerbstätigen 
männlich (62,6 Prozent), während die er-
werbstätigen Frauen ab 65 Jahren lediglich 
einen Anteil von 37,4 Prozent (etwa 288.000 
Personen) ausmachten. Auch bei der Be-
trachtung im Zeitverlauf zeigt sich, dass die 
Erwerbstätigenquoten der Männer stets 
deutlich über den Erwerbstätigenquoten der 
Frauen lagen (Schmitz 2014: 112).
Ergänzend sei jedoch angemerkt, dass sich 
die Erwerbstätigkeit im Rentenalter statis-
tisch nur lückenhaft abbilden lässt. Ein Indi-
kator dafür ist die Tatsache, dass die Be-
standsdaten je nach Datenquelle teilweise 
erheblich variieren. So führt die Beschäfti-
gungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
im Jahr 2011 allein knapp 892.000 abhängig 
Beschäftigte im Rentenalter. Zählt man  
die selbstständig Tätigen hinzu, die von der 
BA grundsätzlich nicht selber erfasst, son-
dern auf Basis des Mikrozensus geschätzt 
werden, lässt sich die Erwerbstätigkeit im 
Rentenalter nach dieser Quelle insgesamt 
auf 1.234093 Personen beziffern (Abb. 2). 
Der massive Abstand zwischen beiden Da-
tenquellen ist erklärungsbedürftig. Er lässt 
sich maßgeblich auf die Unterer fassung ge-
ringfügiger Beschäftigungsverhältnisse im 

8 Auch wenn es sich bei 
dieser Personengruppe 
nicht ausschließlich um 
Rentenbezieherinnen und 
Rentenbeziehern handelt. 
Allerdings wird die Mög-
lichkeit, den Rentenbezug 
auch über die Regelalters-
grenze hinaus zu verlän-
gern, nur selten genutzt. 
Es ist deshalb davon aus-
zugehen, dass es sich bei 
den über 65jährigen Er-
werbstätigen zum über-
wiegenden Teil um Rent-
nerinnen und Rentner 
handelt. Dennoch ist es 
genauer, im vorliegenden 
Fall von Erwerbstätigkeit 
im Rentenalter und nicht 
von erwerbstätigen Rent-
nerinnen und Rentnern zu 
sprechen
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Mikrozensus zurückführen, die in der Vergan-
genheit bereits wiederholt in methodischen 
Diskussionen besprochen wurde (vgl. Körner 
u.a. 2011). Ob die Beschäftigung im Ren-
tenalter mit den Daten der Bundesagentur 
für Arbeit besser abgebildet werden kann, ist 
jedoch nicht gesagt. Schließlich  gehen in die 
Prozessstatistik der BA nur diejenigen in die 
Berechnung ein, deren Erwerbstätigkeit auch 
angemeldet ist. In Berichten aus der Praxis 
wird aber vermehrt darauf hingewiesen, 
dass häufig sog. Aufwandsentschädigungen 
gezahlt werden, die im Ergebnis einem ge-
ringfügigen Beschäftigungs verhältnis ent-
sprechen, ohne als solches registriert zu 
sein. Insofern müssen empirische Bestands-
aufnahmen immer unvollständig bleiben, da 
davon auszugehen ist, dass die (amtlichen) 
Statistiken einen mitunter er heblichen Teil 
der Rentnerarbeit gar nicht erfassen.

Abbildung 2: Vergleich der Zahlen ab 65 Jähriger Erwerbstätiger aus der BA-Statistik und 
dem Mikrozensus 2011 (absolute Zahlen und Anteile)
Quelle: Statistisches Bundesamt (2015), Mikrozensus; Bundesagentur für Arbeit (2015): ‚Sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigte nach Altersgruppen. Deutschland. Zeitreihe‘ sowie ‚Geringfügig 
 entlohnte Beschäftigte nach Altersgruppen. Deutschland. Zeitreihe‘; eigene Berechnungen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

tung der Rentner/-innen-Arbeit regional 
höchst unterschiedlich. Im Jahr 2011 streut 
die Erwerbstätigenquote der ab 65-jährigen 
zwischen minimal 1,9 Prozent in Mecklen-
burg-Vorpommern und maximal 6,2 Prozent 
in Bayern (vgl. Schmitz 2014). Das kann aller-
dings kaum überraschen, weil auch für die 
Beschäftigung von Rentner/-innen mit einer 
regional stark variierenden Angebotsstruktur 
an geeigneten Arbeitsplätzen auszugehen ist.  
Weithin bekannt ist ferner, dass sich das 
Stundenvolumen der Erwerbstätigen im 
Rentenalter stark auf den Teilzeitbereich kon-
zentriert. Dabei arbeiten Selbständige grund-
sätzlich länger als abhängig Beschäftigte. 
Während die normalerweise geleistete Wo-
chenarbeitszeit von Selbstständigen im Jahr 
2011 etwa 29 Stunden umfasst, sind die ab-
hängig Beschäftigten im Durchschnitt nur 
etwa 15 Stunden tätig 11. Die Unterschei-
dung der Erwerbstätigen ab 65 Jahren nach 
Wirtschaftsbereichen zeigt darüber hinaus, 
dass auch die Nachfrage in den einzelnen 
Sektoren unterschiedlich ausfällt. Besonders 
stark verbreitet sind Tätigkeiten im Dienst-
leistungssektor. Unter den Erwerbstätigen 
ab 65 Jahren waren im Jahr 2011 knapp 80 
Prozent in Handel, Gastgewerbe, Verkehr 
oder sonstigen Dienstleistungen tätig. 12

Qualifikationen und Einsatzfelder: Hohe 
Abschlüsse und einfache Tätigkeiten

Unabhängig von den schwankenden Bestands-
daten, zeigen sich über alle Datenquellen 
hinweg einige Charakteristika der Beschäfti-
gung von Rentner/-innen. So ist die Verbrei-

9 Die BA erfasst Selbst-
ständige nicht eigen-
ständig, sondern schätzt 
deren Zahl u.a. auf Grund-
lage der MZ-Daten, die 
daher hier übernommen 
wurden.
10 Für die BA-Daten sind 
ausschließlich geringfügig 
Beschäftigte dargestellt, 
für die MZ-Daten ist 
 immer der Zustand der 
Haupttätigkeit erfasst.
11 Statistisches Bundes-
amt 2015, eigene Berech-
nungen
12 Bei der Verteilung auf 
die weiteren Wirtschafts-
bereiche zeigen sich 
 erneut Differenzen 
 zwischen abhängig Be-
schäftigten und Selbst-
ständigen. Letztere sind 
deutlich stärker in der 
Land- und Forstwirtschaft 
vertreten (13,1 Prozent), 
während dieser Wirt-
schaftsbereich unter den 
abhängig Beschäftigten 
nur einen marginalen 
 Anteil (2,1 Prozent) aus-
macht.

10

9
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Abbildung 3: Erwerbstätige nach beruflichem Bildungsabschluss und Altersgruppe im Jahr 
2011 (in Prozent)
Quelle: Statistisches Bundesamt (2015), Mikrozensus, eigene Berechnungen.

für Selbständige, die wiederum tendenziell 
höher qualifizierte Tätigkeiten ausüben. Im 
Dienstleistungssektor ist diese Unterschei-
dung besonders stark ausgeprägt, hier domi-
nieren mit etwa 71 Prozent aller abhängig Be-
schäftigten Hilfstätigkeiten (siehe Abb. 4).  
Unter Rückgriff auf die im Rahmen der Be-
schäftigtenbefragung erhobenen qualitativen 
Daten lässt sich das Paradoxon von hohen 
Qualifikationen und einfachen Tätigkeiten 
(teilweise) aufklären. Demnach sind nicht 
eingeschränkte physische Fähigkeiten der 
Rentner/-innen oder veraltete Qualifikationen 
für die starke Nachfrage einfacher Tätigkei-
ten verantwortlich. Vielmehr berichten die 
befragten Rentner/-innen nahezu einstim-
mig, stressigen Arbeitsbedingen und starken 
Leistungsdruck vermeiden zu wollen. Zu den 
zentralen Anforderungen, die eine Erwerbs-
tätigkeit im Rentenalter erfüllen sollte, zählen 
für einen Großteil der Befragten ein begrenz-
tes Aufgabenvolumen, das im Idealfall eine 
freie Zeiteinteilung und gute Vereinbarkeit 
mit der Freizeit bietet, sowie eine autonome 
Aufgabeneinteilung möglich macht. Im Gegen-
zug sind die befragten Rentner/-innen mit-
unter dazu bereit, ihre vor dem Rentenalter 
ausgeübten durchaus prestigeträchtigen 
 Berufe gegen einfache Hilfsarbeiten einzu-
tauschen. 

Kennzeichnend für die Rentnerarbeit ist auch, 
dass das Qualifikationsniveau der Erwerbstä-
tigen im Vergleich zur übrigen Be völkerung 
ab 65 Jahren überdurchschnittlich hoch ist 
(vgl. Abb. 3). Das Ergebnis  bestätigt sich, 
auch wenn das Qualifikationsniveau nach 
 Alter und Geschlecht unterschieden wird. 
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, 
dass durch die Durchschnittswerte keine 
 geschlechts- und altersspezifischen Unter-
schiede verdeckt werden. Insgesamt verfü-
gen knapp 85 Prozent der Erwerbstätigen im 
Rentenalter über einen beruflichen Bildungs-
abschluss. Mit knapp 49 Prozent macht die 
Lehre / Berufsausbildung den höchsten Anteil 
aus. Ihm folgen der Fachschulabschluss 
(14,2 Prozent), Hochschulabschluss (10,9 
Prozent) und Fachhochschulabschluss (6,3 
Prozent). 
Im Gegensatz zu dem überdurchschnittlich 
hohen Qualifikationsniveau lassen sich die 
Aufgabengebiete der Erwerbstätigen im 
Rentenalter durch die starke Bedeutung ein-
facher Tätigkeiten kennzeichnen. In Abbil-
dung 4 sind die Berufe nach drei Bereichen 
klassifiziert und die Aufgabengebiete be-
stimmt. Ob in der Produktion, der Verwaltung 
oder bei den Dienstleistungsberufen, für ab-
hängig Beschäftigte sind einfache Einsatz-
felder meistens von höherer Bedeutung als 

Bevölkerung ab 65 Jahre  Erwerbstätige ab 65 Jahre    Abhängig Beschäftige            Selbstständige

Promotion

Hochschulabschluss

Fachhochschulabschluss

Fachschulabschluss

Lehre/Berufsausbildung
40,6

15,4

6,6
2,34,4

1,1

6,5

56,2

48,5

52,3

Kein Abschluss

10,9

4,9
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Abbildung 4: Erwerbstätige ab 65 Jahren nach Berufsklassifikation (nach Blossfeld) im Jahr 
2011 (in Prozent)
Quelle: Statistisches Bundesamt (2015), Mikrozensus, eigene Berechnungen.

Motive: Existenz, Teilhabe, und Lebens-
standard

Die bisherigen Forschungsarbeiten zur Er-
werbstätigkeit im Rentenalter lassen sich 
grob in drei Strängen zusammenfassen. 
Während eine Reihe von Studien mittels 
quantitativer Methoden die soziodemografi-
sche Struktur der Rentnerarbeit beleuchtet 
(siehe bspw. Scherger u.a. 2012), liegt der 
Fokus der eher qualitativ orientierten Arbeiten 
auf der Untersuchung individueller Motivla-
gen (vgl. bspw. Graetz u.a. 2010). In einem 
dritten Strang werden vor allem die Beschäf-
tigungspotentiale der Rentner/innen be-
wertet und personalpolitisch evaluiert (siehe 
bspw. Deller u. Pundt 2015). Dabei wird die 
Frage nach den Motiven für die Arbeit im 
Rentenalter besonders häufig auf die dicho-
tome Unterscheidung zwischen materiellen 
und immateriellen Beweggründen zuge-
spitzt. Durch die Auswertung von knapp 50 
narrativ-biografischen Interviews mit Er-
werbstätigen im Rentenalter lässt sich auch 
im Rahmen der hier zugrunde liegenden Un-
tersuchung eine große Vielfalt individueller 
Motive identifizieren, die sich grob an den 
soeben benannten Extrempolen aufspannen 
lässt. Sie stehen stets in enger Verbindung  
 

zur individuellen 13 Konstitution, rechtlichen 
Rahmenbedingungen und der Nachfrage 
durch die Betriebe (Abb. 5). 
Insgesamt wird sichtbar, dass die Motive für 
die Rentnerarbeit überaus vielfältig sind. Ein 
nennenswerter Teil der ab 65-Jährigen geht 
der Beschäftigung nicht aufgrund einer 
 konkreten finanziellen Notlage nach, sondern 
weil Gründe wie der Spaß an der Tätigkeit, 
der Kontakt zu anderen Menschen, die Wei-
tergabe von Wissen oder das Gefühl, eine 
sinnvolle Aufgaben zu erfüllen, im Vorder-
grund stehen. Allerdings treten immaterielle 
Argumente nicht zwangsweise ohne materi-
elle Interessen auf. Aber auch die finanziellen 
Aspekte müssen ausdifferenziert  werden, 
um die Spannbreite der gesamten Antriebs-
federn zu beleuchten. Finanzielle Motive sind 
nicht automatisch mit Armutsvermeidung 
gleichzusetzen, insbesondere die Absiche-
rung des Lebensstandards und der Wunsch, 
zusätzliche Anschaffungen zu  tätigen oder 
Familienangehörige finanziell zu unterstüt-
zen, spielen eine Rolle. Nach bisherigem 
Stand drängt sich der Eindruck auf, dass 
Rentner/-innen, die arbeiten müssen, um das 
Existenzminimum zu erreichen und Armut zu 
vermeiden, (noch) einen kleineren Anteil an 
der Gesamtpopulation ausmachen. Aller-

13 gesundheitlichen,  
qualifikatorischen, ge-
schlechtsspezifischen, 
haushaltsbezogenen  
und biografischen



10

Informationsdienst Altersfragen 42 (4), 2015Aus der Altersforschung

Aus der Altersforschung

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Aus dem DZA

dings verstellt der Blick auf die mit dem Ar-
mutsbegriff verbundene  minimale Versor-
gungslage, dass Einkommen, die vom Ar-
mutsgrenzwert abweichen, nicht zwangs-
weise auskömmlich sind. Im Rahmen der 
hier zugrunde liegenden Untersuchung wa-
ren Alterseinkünfte besonders häufig, die 
den Schwellenwert der (politisch oder relativ 
gemessenen) Armut deutlich überschritten, 
und in einem Einkommensbereich von 
1.100 EUR bis 1.300 EUR zu verorten sind. 
Diese Rentner/-innen berichten gleichsam, 
zwar die Versorgung mit Gütern des tägli-
chen Lebens 14 durch ihre Alterseinkünfte 
bewältigen zu können. Zur Abwicklung von 
außerplanmäßigen Anschaffungen oder Akti-
vitäten, die sich insgesamt unter dem Begriff 
der gesellschaftlichen Teilhabe fassen lassen 
(Kino, Theater, Familienbe suche, Ausflüge 
etc.), reichen ihre Altersbezüge jedoch nicht. 
In Verbindung mit der  bereits im Jahr 2001 
eingeleiteten Renten reform deutet sich da-
mit bereits jetzt schon an, was in Zukunft für 
viele zur (Un-)Ruhestandsrealität werden 
dürfte. Denn wenn die gesetzliche Rente 
ihre Lohnersatzfunktion in den kommenden 
Jahren immer weiter einbüßt, und das Ren-
tenniveau wie geplant sinkt (auf 43 Prozent 
im Jahr 2030), dann müsste sich der De-
ckungsgrad der betrieb lichen und (für Versi-
cherte ohnehin deutlich teureren) privaten 
Vorsorge schon drastisch erhöhen, um die 
zunehmend aufklaffende Rentenlücke zu 
schließen. Ansonsten werden in Zukunft im-
mer mehr Menschen dazu gezwungen sein, 
ihre Renteneinkommen durch eine Erwerbs-
tätigkeit aufzustocken. 

Abbildung 5: Motive der Erwerbstätigkeit trotz Rente
Quelle: Eigene Darstellung

Fazit: Trotzdem keine Problem - 
ent schärfung

Auch wenn Prognosen grundsätzlich mit gro-
ßen Unsicherheiten behaftet sind, weil sie 
von einer Vielzahl persönlicher, struktureller, 
institutioneller und ökonomischer Bedingun-
gen beeinflusst werden, scheint es nicht 
überzeugend, dass sich die bisherigen Be-
funde so auch in die Zukunft verlängern 
 lassen. Während die Erwerbstätigkeit im 
Rentenalter derzeit ein zwar wachsendes, 
aber nur für einen (kleineren) Teil der Be-
schäftigten problematisches Phänomen dar-
stellt, dürfte sich die Situation in Zukunft 
deutlich verschärfen. Perspektivisch wird in 
der sozial-, arbeitsmarkt- und rentenpoliti-
schen Diskussion deshalb erörtert werden 
müssen, wie es sich verhindern lässt, dass 
immer mehr Rentner/-innen aus finanziellen 
Gründen ein zusätzliches Erwerbseinkom-
men erwirtschaften müssen. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, welche Konsequenzen sich 
für die Einkommens- und Versorgungslage 
im Alter ergeben, wenn dies nicht bzw. nicht 
mehr möglich ist. Fraglich ist auch, was getan 
werden muss, um jenseits der Aufgabe der 
Gewährleistung einer armutsfesten und le-
bensstandardsichernden Altersversorgung 
Erwerbstätigkeit im Alter sozialverträglich zu 
gestalten. Hierzu ist eine systematische wis-
senschaftliche sowie politische Aufarbeitung 
des Themas unabdingbar, in deren Rahmen 
die hier rein additiv aufgelisteten Befunde 
nicht allzu stark vereinfacht werden und 
 Wissenslücken weiter geschlossen werden 
sollten. 

14 Wohnung, Heizung, 
Nahrungsmittel, Kleidung 
etc.
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Darüber hinaus weisen die hier lediglich skiz-
zenhaft dargestellten rechtlichen Rahmen-
bedingungen verschiedene Regelungslücken 
auf, die es zu diskutieren und schließen gilt. 
Dabei muss das Ziel im Fokus stehen, ver-
lässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die sowohl für Rentner/-innen als auch die 
übrigen Beschäftigten fair sind. In diesem 
Zusammenhang steht einerseits die Frage auf 
der Agenda, ob es sinnvoll ist, auch bereits 
verrenteten Beschäftigten Möglichkeiten zu 
eröffnen, ihr Erwerbseinkommen weiter zu 
verbeitragen und damit höhere Rentenzah-
lungen zu realisieren. Gegenwärtig ist es ins-
besondere für geringfügig Beschäftigte nicht 
ersichtlich, warum Arbeitgeber zwar Pauschal-
abgaben leisten, die jedoch anonym der Ren-
tenkasse zufließen. Zwar ist dringend davon 
abzuraten, diese Abgaben zu streichen und 
die Rentnerarbeit damit zu verbilligen, weil 
das den Druck auf die übrigen Beschäftigten 
erhöhen dürfte. Sinken die Renteneinkom-
men der ins Rentenalter nachrückenden Ko-
horten aber wie erwartet, so wird früher oder 
später die Frage aufkommen, ob und unter 
welchen Bedingungen sich die Arbeitsgeber-
abgaben individualisieren lassen. Inwieweit 
damit ein Weg eingeschlagen wird, der die 
eigentlich erwerbsarbeitsfreie Ruhestands-
phase schrittweise delegitimiert, bleibt 
 kritisch zu beobachten. Geklärt werden muss 
aber auch, welche verbindlichen Einstellungs- 
und Befristungsregelungen bei Rentner/-in-
nen Anwendung finden, und ob bzw. wie sie 
in Kontrast zu den arbeitsschutzrechtlichen 
Standards der übrigen Beschäftigten stehen. 
Schließlich darf die Arbeit im Rentenalter 
nicht zu einer Erwerbstätigkeit zweiter Klas-
se verkommen, die durch prekäre Rahmen-
bedingungen destabilisiert wird. Auch das 
würde langfristig auf die Beschäftigung auch 
vor dem Rentenalter zurück wirken. 
Autoreninfo und Kontakt:
Jutta Schmitz, M.A. ist Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut Arbeit und Qualifi-
kation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen 

Kontakt: jutta.schmitz@uni-due.de
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Einleitung 

In der gesellschaftlichen Diskussion zu den 
Herausforderungen des demografischen und 
wirtschaftlichen Wandels spielt die Debatte 
über die Notwendigkeit, Möglichkeiten und 
Grenzen der Verlängerung des Erwerbs-
lebens eine zentrale Rolle. Diskutiert wird 
insbesondere darüber, inwieweit es älteren 
Arbeitskräften gelingen kann, die renten-
politischen Vorgaben eines Arbeitens bis zu 
höher gesetzten Rentenaltersgrenzen zu 
 erfüllen. In den vergangenen Jahren hat nun 
aber auch eine Auseinandersetzung dazu 
eingesetzt, ob immer mehr Menschen im 
Ruhestand noch arbeiten gehen müssen, um 
ihre (schmale) Rente aufzubessern. Dies 
 geschieht nicht ohne Grund, denn es mehren 
sich die Anzeichen eines niedriger werden-
den Alterssicherungsniveaus und einer 
wachsenden Zahl von armutsnahen Lagen 
im Alter. So sinken seit mehreren Jahren  
die durchschnittlichen Rentenhöhen beim 
Renteneintritt (Frommert u. Himmelreicher 
2010; Himmelreicher 2011) und es steigt der 
Anteil älterer Menschen, deren Einkommen 
unter der Armutsschwelle liegt oder die auf 
Grundsicherungsleistungen angewiesen 
sind (Noll u. Weick 2012; Statistische Ämter 
des Bundes und der Länder 2012). Vor die-
sem Hintergrund kann durchaus die Frage 
gestellt werden, ob die steigende Zahl von 
Rentenbeziehenden mit Minijob (Deutscher 
Bundestag 2012; DRV Knappschaft-Bahn-See 
2012) Ausdruck einer wachsenden finanziel-
len Notwendigkeit des Weiterarbeitens trotz 
Rente sind. Andererseits haben sich auch die 
Vorstellungen und Leitbilder für die nachbe-
rufliche Lebensphase verändert. Die traditio-
nelle Vorstellung vom Rückzug in den „wohl-
verdienten Lebensabend“ konkurriert zuse-
hends mit dem Leitbild des „aktiven Alterns“ 
(Council oft he European Union 2012). Heut-
zutage sind die Menschen hierzulande beim 
Übergang in den Ruhestand im Durchschnitt 

gesünder, qualifizierter und aktivitätsorien-
tierter als in früheren Jahrzehnten (Motel-
Klingebiel u.a. 2010). Nach dem Wechsel in 
die Rente noch in reduziertem Umfang arbei-
ten zu gehen, könnte daher auch Ausdruck 
einer höheren Arbeitsorientierung und des 
Wunsches nach aktiver Beteiligung am ge-
sellschaftlichen Leben sein. Hinzu kommt, 
dass angesichts der Alterung und Schrump-
fung des Arbeitskräftepotenzials auch die 
Nachfrage nach älteren Arbeitskräften steigt 
(Fuchs 2013).  

Vor diesem Hintergrund widmet sich der 
 vorliegende Beitrag mehreren Fragen: 
a) Wie ausgeprägt ist der Trend zur nachbe-

ruflichen Erwerbstätigkeit? Entwickelt sich 
das Arbeiten trotz Rente von einem Rand- 
zu einem Massenphänomen? 

b) Wer sind diejenigen, die im Ruhestand 
noch erwerbstätig sind? Was und wieviel 
arbeiten sie? 

c) Welche beruflichen, familiären und öko-
nomischen Merkmale erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit, auch als Bezieher oder 
 Bezieherin einer Altersrente erwerbstätig 
zu sein? 

d) Welche Motive nennen die Betroffenen   
für ihr Arbeiten in der Rente? Welchen 
Stellenwert haben finanzielle Gründe? 

Empirische Grundlage für die Beantwortung 
dieser Fragen sind in erster Linie Daten des 
Deutschen Alterssurveys (DEAS) der Jahre 
2002, 2008 und 2011. Der DEAS ist eine vom 
Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA) 
durchgeführte Serie von Befragungen zur Le-
benssituation der Menschen mittleren und 
höheren Alters in Deutschland. Das Survey-
programm wird gefördert vom Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und 
 Jugend 1. Personen im Ruhestand werden 
definiert als 60- bis 85-Jährige, die eine Al-
tersrente oder Pension aus eigener Erwerbs-
tätigkeit erhalten. Zur sprachlichen Vereinfa-

Erwerbstätigkeit im Ruhestand 

Heribert Engstler 

Endnoten:

1 Nähere Informationen 
zur Methodik des DEAS 
finden sich in Engstler u. 
Schmiade (2013).
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chung werden diese als Rentenbeziehende 
oder Ruheständler bezeichnet. Die vertiefen-
den Analysen zur Erwerbsbeteiligung im Ru-
hestand beruhen auf den Angaben der 2.528 
Bezieher einer Altersrente oder Pension des 
Jahres 2011. Sofern sie die Frage nach der 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit bejaht ha-
ben, werden sie als erwerbstätig eingestuft, 
unabhängig vom zeitlichen Umfang der Tä-
tigkeit. Eine umfangreichere und differen-
ziertere Darstellung der hier berichteten Er-
gebnisse findet sich in Engstler u. Romeu 
(2014). Die Befunde des Deutschen Alters-
surveys werden ergänzt durch Ergebnisse 
aus anderen Studien. 

Entwicklung der Erwerbsbeteiligung im 
Ruhestand 

Im betrachteten Zeitraum zwischen 2002 
und 2011 hat sich der Anteil der erwerbstäti-
gen Rentenbezieher von fünf auf neun Pro-
zent erhöht. Insgesamt ist das Arbeiten im 
Ruhestand demnach immer noch ein selte-
nes, aber im Wachsen begriffenes Phäno-
men. Die niedrige Gesamtquote ergibt sich 
allerdings aus der breiten Altersspanne, die 
bis zu den 85-Jährigen reicht. Wie aus Abbil-
dung 1 zu erkennen ist, sind in den ersten 
Jahren nach Beginn des Ruhestands deutlich 
mehr Menschen noch erwerbstätig. Je jün-
ger die Rentenbezieher sind, desto mehr von 
ihnen verdienen sich noch etwas nebenher. 
Im Jahr 2011 waren von den 60- bis 64-Jähri-
gen 18 Prozent im Ruhestand noch erwerbs-

tätig. Dies bedeutet eine Verdreifachung ge-
genüber dem Jahr 2002. Von den 65- bis 
69-jährigen Rentenbeziehenden gehen noch 
knapp 15 Prozent einer Erwerbstätigkeit 
nach, doppelt so viele wie neun Jahre zuvor. 
Selbst bei den 70- bis 85-Jährigen nahm die 
Zahl derer zu, die ihre Rente oder Pension 
noch durch eine Erwerbstätigkeit aufbesser-
ten, allerdings auf weit niedrigerem Niveau. 

Abbildung 1: Erwerbsbeteiligung im Ruhestand, 2002 – 2011 (in %) 
Daten: Deutscher Alterssurvey

Ein Vergleich zwischen den beiden Ge-
schlechtern und zwischen den alten und 
neuen Bundesländern ergibt, dass mehr 
Männer als Frauen und mehr Rentenbezie-
hende in West- als in Ostdeutschland im Ru-
hestand erwerbstätig sind (ohne Abbildung). 
Bei allen vier Gruppen hat die Erwerbstäti-
genquote im Zeitverlauf zugenommen. 

Mit einer Erwerbsquote der 65- bis 74-Jähri-
gen von 7,2 Prozent befindet sich Deutsch-
land innerhalb Europas im unteren Drittel 
und auch etwas unterhalb des EU-Durch-
schnitts (8,1 %). In den skandinavischen Län-
dern (bsp. Norwegen 18,7 %, Dänemark 
10,7 %), aber auch in einigen süd- und osteu-
ropäischen Ländern (bsp. Rumänien 21,8 %; 
Portugal 19,6 %; Estland 17,6 %) sowie in 
Großbritannien (14,5 %) und der Schweiz 
(15,8 %) ist das Arbeiten im Ruhestand wei-
ter verbreitet (vgl. Brenke 2013). Dies ver-
weist darauf, dass die Erwerbsbeteiligung im 
Ruhestand nicht unbedingt vom Niveau der 
Altersversorgung abhängt, sondern (auch) 
andere gesellschaftliche Faktoren eine Rolle 
spielen, wie etwa der Anteil der Landwirt-
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schaft, der Selbstständigen und Familien-
betriebe und das allgemeine Beschäftigungs-
niveau. 

Charakteristika der Erwerbstätigkeit im 
Ruhestand 

Eine Studie von Brenke (2013) mit Eurostat-
Daten und Daten des Sozio-ökonomischen 
Panels enthält Informationen zu den Be-
schäftigungsformen, Berufsgruppen und er-
zielten Arbeitsentgelten der Erwerbstätigen 
im Alter von 65 und mehr Jahren in Deutsch-
land. Demnach ist die Hälfte als Selbststän-
dige oder mithelfende Familienangehörige 
tätig, davon ein hoher Anteil ohne weitere 
Arbeitnehmer (siehe Tabelle 1). Die andere 
Hälfte sind abhängig Beschäftigte, sechs 
von sieben davon als Teilzeit- oder geringfü-
gig Beschäftigte. Im Vergleich zur Beschäf-
tigtenstruktur der unter 65-Jährigen wird 
nochmals der überaus hohe Anteil der 
Selbstständigen und in Familienbetrieben tä-
tige Anteil sowie der teilzeit und geringfügig 
Beschäftigten bei den im Ruhestandsalter 
Erwerbstätigen deutlich. 

Tabelle 1: Berufliche Stellung und Arbeitszeit der Erwerbstätigen in Deutschland ab 65 und 
unter 65 Jahren (in %)
Quelle: Brenke 2013; eigene Darstellung

tigkeiten im tertiären Sektor ausgeübt wer-
den, andererseits aber relativ häufig auch 
einfache Tätigkeiten, die keine besondere 
Qualifikation erfordern. Die geringfügig Be-
schäftigten haben dabei vor dem Hinzurech-
nen ihrer Erwerbseinkünfte im Durchschnitt 
ein höheres Haushaltseinkommen als die 
Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten (vgl. Abbil-
dung 2). Erst die Arbeitsverdienste der um-
fänglicher Beschäftigten hebt deren Haus-
haltseinkommen über das der geringfügig 
beschäftigten Rentenbezieher. Die Rentne-
rinnen und Rentner mit Minijob scheinen da-
her weniger auf ihre zusätzlichen Erwerbs-
einkünfte angewiesen zu sein als die über 
65-Jährigen, die noch Vollzeit oder Teilzeit ar-
beiten. 

Dies alles deutet darauf hin, dass es unter-
schiedliche Gruppen und unterschiedliche 
Einflussgrößen und Beweggründe für ein Ar-
beiten im Ruhestand gibt. Um dies näher 
auszuleuchten, wurde untersucht, welche 
beruflichen, privaten und ökonomischen 
Merkmale einen Einfluss darauf haben, ob 
jemand im Ruhestand noch erwerbstätig ist 
und welche Motive die Betroffenen für ihr 
Arbeiten trotz Rente angeben. 

Korrelate der Erwerbstätigkeit im 
 Ruhestand 

Einen Eindruck zum Ursachengeflecht ver-
mittelt die deskriptive Gegenüberstellung 
der Erwerbsquoten in Abhängigkeit von ver-
schiedenen Merkmalen der Person (siehe 
 Tabellen 2 bis 4). 

Betrachtet man die Berufe, die die über 
65-Jährigen ausüben, sticht der überproporti-
onal hohe Anteil der in akademischen Beru-
fen Tätigen hervor (21,2%). Auch Dienstleis-
tungsberufe (17,9%) und Führungskräfte 
(8%) sind überdurchschnittlich häufig vertre-
ten. Ebenso fällt der vergleichsweise hohe 
Anteil der Hilfsarbeitskräfte (13,6%) auf, 
während beispielsweise Handwerksberufe 
(4,3%) kaum vertreten sind (ebd.). Es zeigt 
sich, dass im Rentenalter einerseits über-
durchschnittlich viele höherqualifizierte Tä-
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Bei bivariater Betrachtung zeigt sich, dass 
Männer, Höherqualifizierte (mit abgeschlos-
senen Studium oder Aufstiegsfortbildung) 
und sich noch sehr gesund Fühlende zu ei-
nem höheren Anteil im Ruhestand erwerbs-
tätig sind als Frauen, mittel und geringer 
Qualifizierte und weniger gesunde Personen 
(Tabelle 2). Die Bildungsabhängigkeit deutet 
zum einen darauf hin, dass nicht nur finanzi-
elle Gründe dazu führen, im Ruhestand er-
werbstätig zu sein, sondern auch andere Mo-
tive eine Rolle spielen. Zum anderen können 
sich darin auch bildungsabhängige Chancen 
für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit of-
fenbaren. Denn Höhergebildete haben zum 

Beispiel bessere Möglichkeiten für beraten-
de Tätigkeiten im Ruhestand. Auch die über-
durchschnittlich hohe Erwerbsbeteiligung  
in den ersten Jahren nach Beginn des Ruhe-
stands ist ersichtlich und die relativ hohe Er-
werbsquote der Rentenbeziehenden, deren 
Partner oder Partnerin berufstätig und noch 
nicht im Ruhestand ist. Aus der Forschungs-
literatur ist bekannt, dass erwerbstätige 
 Paare oft ein Interesse daran haben, den 
 Ruhestandsbeginn aufeinander abzustimmen 
(Moen u.a. 2006; Ho u. Raymo 2009). Die 
 differentielle Erwerbsbeteiligung im Ruhe-
stand je nach Partnerschaftssituation legt 
nahe, dass solche Abstimmungsprozesse 

Abbildung 2: Durchschnittliches Erwerbs- und Haushaltsnettoeinkommen der Erwerbs-
tätigen ab 65 Jahren, 2011 (in Euro)
Quelle: Brenke 2013; eigene Berechnung und Darstellung

Tabelle 2: Erwerbsbeteiligung im Ruhestand nach soziodemographischen und gesundheit-
lichen Merkmalen, 2011 (in %) 2

Daten: Deutscher Alterssurvey, n=2511 – 2528; *= p<.05; **=p<.01; ***=p<.001;  
n. s.= nicht signifikant (p>.05)

2 Die Anzahl der Stern-
chen gibt Auskunft über 
das Niveau der statisti-
schen Signifikanz der je-
weiligen Quotenunter-
schiede. Je mehr Stern-
chen ein Merkmal hat, 
desto statistisch sicherer 
ist es, dass es sich nicht 
nur um Zufallsunterschie-
de handelt. 

* inkl. mithelfende Familienangehörige



16

Informationsdienst Altersfragen 42 (4), 2015Aus der Altersforschung

Aus der Altersforschung

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Aus dem DZA

Tabelle 3 veranschaulicht die Bedeutung der 
früheren Berufstätigkeit für die Neigung, 
auch nach dem Rentenbeginn noch erwerbs-
tätig zu sein. Es bestätigt sich der aus der Li-
teratur bekannte Befund, dass Selbstständi-
ge und freiberuflich Tätige überdurchschnitt-
lich oft auch dann noch berufstätig sind, 
wenn sie ihr Haupteinkommen aus Alterssi-
cherungsleistungen beziehen. Überraschend 
ist – trotz des bekannten Beispiels des akti-
ven emeritierten Hochschullehrers – jedoch 
die relativ hohe Erwerbstätigenquote der 
pensionierten Beamtinnen und Beamten des 
höheren Dienstes. Anscheinend verbindet 
sich bei ihnen ein höheres Interesse an einer 
Erwerbstätigkeit im Ruhestand mit entspre-
chenden Möglichkeiten der Realisierung, z. 
B. durch Beratungstätigkeiten. Die niedrigste 
Erwerbsquote weisen die un- und angelern-
ten Arbeiter auf, von denen man am ehesten 
erwarten kann, dass sie eine Aufbesserung 
ihrer Renteneinkünfte benötigen würden. 
Möglicherweise mangelt es ihnen jedoch an 
passenden Gelegenheiten hierfür. Branchen-
spezifisch sind Personen, die in Handwerk, 
Handel oder im Dienstleistungssektor be-
rufstätig waren, im Ruhestand überdurch-
schnittlich oft erwerbstätig. Teilweise korre-

spondiert dies mit der erhöhten Erwerbs-
beteiligung der Selbstständigen. Ob im Ru-
hestand gearbeitet wird, hängt auch vom 
Zeitpunkt und den Umständen der Beendi-
gung der hauptberuflichen Erwerbstätigkeit 
ab. Relativ häufig im Ruhestand erwerbstätig 
sind Personen, die bis unmittelbar vor Be-
ginn ihrer Altersrente berufstätig waren, ins-
besondere wenn sie erst bei Erreichen der 
Regelaltersgrenze mit 65 Jahren in den Ruhe-
stand gegangen sind und dies auch als Grund 
für die Beendigung ihrer hauptberuflichen Er-
werbstätigkeit nennen. Dies spricht dafür, 
dass die Arbeitsorientierung und das Aus-
bleiben vorzeitigen Ausscheidens wesent-
liche Faktoren für die Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit im Ruhestand sind. Denn um-
gekehrt geht ein frühzeitiges Ende der Be-
rufstätigkeit vor dem 60. Lebensjahr sowie 
ein Ausscheiden aus gesundheitlichen oder 
familiären Gründen mit einer relativ niedri-
gen Erwerbstätigenquote im Ruhestand ein-
her. Andererseits sind Personen mit sehr 
wenigen Erwerbsjahren bis zum Altersren-
tenbeginn anschließend überdurchschnittlich 
oft erwerbstätig. Hier handelt es sich oft um 
Frauen, die ihre Berufstätigkeit lange unter-
brochen hatten.

Tabelle 3: Erwerbsbeteiligung im Ruhestand nach Merkmalen der früheren Berufstätigkeit, 
2011 (in %)
Daten: Deutscher Alterssurvey, n=2378 – 2486; *= p<.05; **=p<.01; ***=p<.001;  
n. s.= nicht signifikant (p>.05) 

auch nach dem Ruhestandsbeginn vorliegen. 

Bei der Betrachtung möglicher wirtschaftli-
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cher Faktoren für ein Arbeiten im Ruhestand 
zeigt sich ein gemischtes Bild (Tabelle 4). Die 
Höhe der eigenen Rente(n) hat nur bei Män-
nern einen signifikanten Einfluss auf die Er-
werbsbeteiligung: Ist die eigene Rente rela-
tiv niedrig, sind Männer überdurchschnittlich 
oft erwerbstätig. Ein Viertel aller Männer mit 
eigenen Renteneinkünften unter 750 Euro 
arbeitet im Ruhestand. Beträgt ihr Renten-
einkommen mehr als 1.500 Euro, sind nur 
knapp 9 Prozent erwerbstätig. Bei Frauen be-
steht kein signifikanter Zusammenhang mit 
der Höhe der eigenen Rente. Die Lebens- 
und Erwerbsverläufe der hier betrachteten 
Generation von Rentnerinnen sind vom Er-
nährermodell geprägt, bei dem die Frauen 
langfristig nur einen vergleichsweise kleinen 
Anteil zum Haushaltseinkommen und der 
 finanziellen Alterssicherung der Paare beige-
tragen haben. Eine niedrige persönliche 
 Altersrente der Frau sagt daher noch nichts 
über die finanzielle Lage des Haushalts aus. 
Der fehlende Zusammenhang zwischen der 
Rentenhöhe der Frau und ihrer Erwerbsbe-
teiligung im Ruhestand bedeutet nicht, dass 
das Einkommensniveau für sie keine Rolle 

spielt. Wie die multivariate Analyse zeigt, ist 
für deren Erwerbsneigung nicht die eigene 
Einkommenshöhe, sondern die Einkom-
menslage des Paares oder Haushalts insge-
samt relevant (siehe Engstler u. Romeu 
2014). Ist diese eher schlecht, steigt auch  
für Frauen die Wahrscheinlichkeit, im Ruhe-
stand erwerbstätig zu sein.

Tabelle 4: Erwerbsbeteiligung im Ruhestand nach finanziellen Merkmalen, 2011 (in %)
Daten: Deutscher Alterssurvey, n=1148 – 2528; *= p<.05; **=p<.01; ***=p<.001; n. s.= nicht signifi-
kant (p>.05)

Der notwendigen Haushaltsbetrachtung ge-
rechter als individuelle Rentenhöhen wird die 
Betrachtung des Zusammenhangs zwischen 
dem Nettoeinkommen des Haushalts und 
dem Arbeiten im Ruhestand. Um Verzerrun-
gen zu vermeiden, wird dies unter Abzug von 
Erwerbseinkünften der Rentenbezieher be-
rechnet und als gewichtetes Pro-Kopf-Ein-
kommen (Äquivalenzeinkommen) ausgewie-
sen. 3 Es zeigt sich ein signifikanter nicht-li-
nearer Zusammenhang zwischen dem be-
darfsgewichteten Pro-Kopf-Einkommen und 
der Erwerbsbeteiligung. Die höchste Er-
werbstätigenquote hat das unterste Einkom-
mensviertel. Mit steigendem Äquivalenzein-
kommen sinkt dann die Erwerbsbeteiligung 
der im Ruhestand Befindlichen. Beim obers-

3 Einem gebräuchlichen 
internationalem Verfahren 
der OECD folgend erhält 
dabei die erste erwachse-
ne Person das Gewicht 1, 
alle weiteren Haushalts-
mitglieder ab 15 Jahren 
den Wert 0,5 und Kinder 
bis 14 Jahre jeweils den 
Wert 0,3. Bei einem 
 Paarhaushalt mit zwei 
Personen wird demnach 
das Nettoeinkommen  
des Haushalts durch 1,5 
dividiert, um das Äqui-
valenzeinkommen als  
gewichtetes Pro-Kopf- 
Einkommen zu erhalten. 
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ten Quartil steigt sie jedoch wieder. Relativ 
hoch ist sie auch bei denen, die keine Ein-
kommensangaben gemacht haben. Vertiefte 
Analysen legen nahe, dass deren Einkom-
men relativ hoch ist. Denn es handelt sich 
dabei überdurchschnittlich oft um Hochgebil-
dete, Verheiratete, vormalige Selbstständi-
ge, Freiberufler und Beamte im höheren 
Dienst. Personen mit fehlenden Einkom-
mensangaben waren zudem direkt vor dem 
Ruhestandsbeginn relativ selten arbeitslos. 
Insgesamt zeigt sich bivariat daher ein u-för-
miger Zusammenhang zwischen Äquiva-
lenzeinkommen und Erwerbsbeteiligung im 
Ruhestand. Sowohl Personen in schlechter 
als auch solche in sehr guter Einkommensla-
ge sind überdurchschnittlich oft erwerbstä-
tig. Finanzielle Notwendigkeiten erscheinen 
daher ein durchaus relevanter Faktor zu sein, 
aber nicht der einzige. Ökonomische Not-
wendigkeiten können sich nicht nur bei nied-
rigem Einkommen ergeben, sondern auch 
bei erhöhten Ausgaben. So können spezifi-
sche finanzielle Pflichten trotz einer relativ 
guten Einkommensposition einen Anreiz dar-
stellen, auch im Ruhestand noch einer be-
zahlten Tätigkeit nachzugehen. Dass beson-
dere Ausgabenerfordernisse einen Einfluss 
auf die Erwerbsbeteiligung haben, zeigt sich 
an der erhöhten Erwerbsquote derer, die 
noch ein Immobiliendarlehen abzuzahlen ha-
ben, deren Kinder noch in Ausbildung sind 
oder die andere Personen regelmäßig finan-
ziell unterstützen (Tabelle 4). 

kommen oder erhöhten Ausgaben durchaus 
eine Rolle für die Erwerbstätigkeit im Ruhe-
stand spielt, aber nicht der alleinige oder 
Hauptfaktor zur Erklärung dieses Phänomens 
ist. Neben den Push-Faktoren für ein Weiter-
arbeiten aus Notwendigkeit gibt es eine 
 Reihe weiterer Einflüsse, die eher als Pull-
Faktoren Anreize zur Erwerbsausübung als 
attraktive Tätigkeit setzen. Hierzu gehören 
das noch jüngere Seniorenalter, gute Ge-
sundheit, höhere Bildung und berufliche 
Möglichkeiten. Dies zeigt sich auch in den 
persönlichen Motiven, die die erwerbstäti-
gen Rentnerinnen und Rentner nennen.

Beweggründe des Arbeitens im 
 Ruhestand 

Im Deutschen Alterssurvey werden alle Per-
sonen ab sechzig Jahren, die eine Altersren-
te oder Pension beziehen und zugleich noch 
erwerbstätig sind, nach den Gründen für ihre 
Erwerbstätigkeit gefragt. Sie erhalten eine 
Liste möglicher Beweggründe und können 
bei jedem Motiv angeben, ob dieses auf sie 
zutrifft. Die Ergebnisse zeigen, dass in erster 
Linie nicht-monetäre Gründe angegeben 
werden. Als wichtigsten Grund nennen die 
Betroffenen, dass sie Spaß an der Arbeit ha-
ben, gefolgt von den Wünschen, weiterhin 
eine Aufgabe und Kontakt zu anderen Men-
schen zu haben (Abbildung 3). Aber immer-
hin vierzig Prozent nennen auch finanzielle 
Gründe, wenn auch selten als alleinigen Be-
weggrund (sechs Prozent).

Abbildung 3: Motive der Erwerbstätigkeit im Ruhestand, 2011 (in %)
Daten: Deutscher Alterssurvey, n=236; Angabe mehrerer Gründe möglich 

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, 
dass die finanzielle Lage bei geringem Ein-



19

Aus der Altersforschung Informationsdienst Altersfragen 42 (4), 2015

Aus der Altersforschung

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Aus dem DZA

Insgesamt verbinden die im Ruhestand Er-
werbstätigen mit ihrer Arbeit oft unterschied-
liche und mehrere Bedürfnisse. Monetäre 
Gründe stehen dabei zwar nicht im Vorder-
grund, werden aber mit bedacht. Die Struktur 
der Beweggründe weist darauf hin, dass mit 
der Arbeit im Ruhestand oft das Angenehme 
(Interessen, Aufgaben, Kontakte) mit dem 
Nützlichen (Einkommen) verknüpft wird. 
Dazu passen auch Ergebnisse einer Studie 
von Körner u.a. (2013) zu den ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten. Rentnerinnen und 
Rentner gaben darin seltener als die anderen 
Minijobber den Wunsch nach Einkommen  
als Grund ihrer Tätigkeit an, für neun Prozent 
war das Geld unwichtig und 55 Prozent 
 gaben an, es nicht unbedingt zu brauchen, 
sich damit nur Extrawünsche zu erfüllen. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Wie der Beitrag zeigen konnte, steigt der An-
teil der Menschen, die auch nach dem Wech-

sel in den Ruhestand trotz des Bezugs einer 
Altersrente oder Pension noch erwerbstätig 
sind. Größtenteils handelt es sich dabei um 
Teilzeittätigkeiten oder geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse. Eher selten wer-
den Vollzeittätigkeiten ausgeübt. In diesen 
Fällen handelt es sich oft um (weiterarbei-
tende) Selbstständige. Finanzielle Gründe 
sind für das Arbeiten im Ruhestand zwar be-
deutsam, stehen aber bislang selten im Vor-
dergrund. Nur wenige erwerbstätige Renten-
beziehende arbeiten heute aus finanzieller 
Not. Die meistgenannten Motive für Er-
werbstätigkeit im Ruhestand sind Spaß an 
der Arbeit, der Wunsch weiterhin eine Auf-
gabe zu haben und der Kontakt zu anderen 
Menschen. Es gibt keine einfache, monokau-
sale Erklärung für ein Arbeiten im Ruhe-
stand. Neben finanziellen Gründen sind auch 
familiäre, berufliche und aktivitätsorientierte 
Gründe von Bedeutung. Ob jemand trotz 
Rentenbezugs noch arbeiten geht, hängt so-
wohl von der Arbeitsfähigkeit (Gesundheit 
und Kompetenzen) als auch von der Arbeits-
orientierung ab. Extrinsische und intrinsische 
Motive sind oft ineinander verwoben. Bei der 
Erwerbsarbeit im Ruhestand handelt es sich 
um ein vielschichtiges Phänomen mit unter-
schiedlichen Gruppen, Ausgestaltungen und 
Beweggründen
Für die Zukunft ist eine weitere Zunahme der 
nachberuflichen Erwerbstätigkeit zu erwar-
ten. Dafür sprechen mehrere Gründe. (1) Der 
allgemeine Rückgang des Rentenniveaus  
bei Neurentnern und -rentnerinnen und die 
erwartbar steigende Zahl von Personen mit 
relativ niedrigem Ruhestandseinkommen 
wird den Anreiz oder die Notwendigkeit, das 

Mehr als die Hälfte der Frauen (52 Prozent), 
aber nur ein Drittel der Männer (32 Prozent) 
geben ihre finanzielle Lage als einen der 
Gründe an, im Ruhestand zu arbeiten. Auch 
das Motiv, Kontakt zu anderen Menschen zu 
haben, nennen Frauen häufiger (64 Prozent) 
als Männer (50 Prozent). Die Nennung finan-
zieller Gründe steht dabei in einem signifi-
kanten Zusammenhang mit der Einkom-
menssituation (Abbildung 4): Je niedriger das 
bedarfsgewichtete Haushaltseinkommen 
(Äquivalenzeinkommen) ist, desto häufiger 
werden finanzielle Gründe für die Erwerbstä-
tigkeit im Ruhestand genannt.

Abbildung 4: Nennung finanzieller Gründe nach Einkommenshöhe, 2011 (in %)
Daten: Deutscher Alterssurvey, n=214; p<.05
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Alterssicherungseinkommen durch zusätz-
liche Erwerbsarbeit aufzustocken, erhöhen. 
Dies kann und soll jedoch kein dauerhafter 
Ausgleich für geringes Renteneinkommen 
sein. (2) Die aufgrund der demografischen 
Entwicklung wachsende Nachfrage des Ar-
beitsmarkts nach älteren Arbeitskräften wird 
sich auch an Personen im Ruhestand richten. 
Allerdings wird das Interesse je nach Beruf, 
Qualifikation, Branche und Region unter-
schiedlich ausfallen. Zudem wird die Nach-
frage von der Entwicklung der Rentenalters-
grenzen abhängen. Werden diese weiter an-
gehoben, wird dies in erster Linie zu einem 
längeren Arbeiten vor Beginn des Ruhe-
stands führen. (3) Sollten die politischen Be-
mühungen um eine Flexibilisierung des Ren-
teneintritts und der leichteren Weiterbe-
schäftigung von Personen im Ruhestand Er-
folg haben, dürfte dies das Weiterarbeiten in 
den ersten Rentenjahren befördern. Durch 
Brückenbeschäftigungen und Kombinationen 
aus Rente und Erwerbstätigkeit könnte der 
Ruhestandsübergang flexibilisiert und ge-
dehnt werden. Der nachberuflichen Erwerbs-
tätigkeit dürfte dann noch mehr als heute die 
Funktion eines gleitenden Übergangs in den 
Ruhestand zukommen. Allerdings werden 
die Möglichkeiten für ein stufenweises Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben nicht allen 
in gleicher Weise offen stehen. (4) Die Ein-
stellungen und Zielsetzungen der zukünfti-
gen Älteren werden stärker als die früherer 
Generationen vom
Leitbild des aktiven Alters geprägt sein, zu 
dessen Umsetzung Erwerbsarbeit einen 
wichtigen Beitrag leisten kann. Dabei darf je-
doch nicht übersehen werden, dass nicht alle 
dieses Leitbild vertreten und es vielfältige 
 alternative Möglichkeiten eines sinnstiftenden 
und zufriedenen Alterns gibt. Es wird darauf 
ankommen, das Arbeiten im Ruhestand 
 weder zu verherrlichen noch zu verteufeln.
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licher Mitarbeiter am Deutschen Zentrum 
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Wer möchte im Ruhestand 
 weiterarbeiten? Muster von 
 Weiterbeschäftigungsneigungen 
bei 55- bis 70-Jährigen
V. Büsch, K. Zohr, M. Brusch , J. Deller, C. 
Schermuly, C. Stamov-Roßnagel u. A. Wöhr-
mann

Der Beitrag stellt die Muster von Absichten 
zur Weiterbeschäftigung im Ruhestand dar. 
Dafür werden mithilfe von Clusteranalysen 
Gruppen identifiziert, die auf der Neigung  
zur Erwerbstätigkeit im Ruhestand, der ge-
wünschten Arbeitszeit und dem Wunsch, 
beim Arbeitgeber zu bleiben, basieren. Es 
entstehen vier Gruppen, die sich voneinan-
der abgrenzen lassen: Die Entschlossenen, 
die Wechsler, die Stetigen und die Ambitio-
nierten. Es werden Unterschiede in sozio-
demografischen, arbeitsbezogenen und fa-
milialen Variablen berichtet, die aufzeigen, 
dass sich insbesondere die Ambitionierten 
(hohe Neigung zur Weiterbeschäftigung und 
hohe gewünschte Arbeitszeit) von den ande-
ren drei Gruppen in Geschlecht, Alter, Offen-
heit, momentaner Arbeitszeit, beruflicher 
Stellung und Anzahl der Mitarbeiter unter-
scheiden. Diese Gruppe beinhaltet verstärkt 
Männer, am häufigsten Selbständige und 
Personen, die in Kleinstbetrieben unter zehn 
Mitarbeitern tätig sind. Die Weiterbeschäfti-
gungswilligen stellen eine stetig wachsende 
Gruppe dar: Sie ist aufgrund der erkannten 
Unterschiede in den Mustern von Wünschen 
und Absichten zur Weiterbeschäftigung im 
Ruhestand zudem als heterogen anzusehen. 
Flexible Gestaltungsmöglichkeiten und typ-
gerechte Weiterbeschäftigungsangebote 
können demnach Möglichkeiten zur zukünfti-
gen Reaktion des Arbeitsmarktes auf die 
 erhöhte Beschäftigungsquote älterer Men-
schen sein.

Absicht zur Erwerbstätigkeit im 
(zukünftigen) Ruhestand

U. Fasbender, J. Deller, K. Zohr, V. Büsch, C. 
Schermuly u. A. Mergenthaler

Der Beitrag befasst sich mit der Absicht von 
55- bis 70-Jährigen, auch im Ruhestand einer 
Erwerbstätigkeit nachzu gehen. Dafür wurden 
Personen in der angegebenen Altersspanne, 
die sich noch nicht im Ruhestand befanden, 
zu ihrer Absicht befragt, in ihrem zukünftigen 
Ruhestand auch weiterhin erwerbstätig zu 
sein. Als zentrale Einflussfaktoren wurden 
soziodemografische, familiale, individuelle 
und arbeitsbezogene Faktoren untersucht. 
Es zeigt sich, dass bei den Erwerbstätigen 
36 % eine grundsätzliche Absicht zur Weiter-
beschäftigung im Ruhestand angeben. Je-
doch gibt es klare Unterschiede im Bildungs- 
und Gesundheitsgrad, so dass eine hohe 
Ausprägung in diesen beiden Bereichen je-
weils mit einer höheren Weiterbeschäftigungs-
absicht einhergeht. Einen weiteren Einfluss 
zeigt die subjektiv eingeschätzte finanzielle 
Lage, so dass diejenigen eher beabsichtigen 
im Ruhestand weiterzuarbeiten, die ihre eige-
ne finanzielle Lage als schlechter einschätzen. 
Darüber  hinaus können höhere Absichtser-
klärungen bei Menschen mit Migrationshin-
tergrund und bei Selbständigen erkannt 
 werden. Außerdem bestehen tendenzielle 
Einflüsse der Persönlichkeit. Die Weiterbe-
schäftigungsab sichten stellen sich individuell 
unterschiedlich dar und differenziert darauf 
einzugehen und dementsprechend Erwerbs-
tätigkeit im Ruhestand zu gestalten wird be-
deutsam sein. 

Beide Beiträge in: Schneider, N.; Morgenthaler, 
A.; Staudinger, U. u. Sackreuther, I. (Hrsg.): 
Mittendrin? Lebenspläne und Potenziale 
 älterer Menschen beim  Übergang in den 
 Ruhestand. Opladen [u.a.]: Budrich 2015

Kurzinformationen aus der Altersforschung
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Die Erwerbsbeteiligung von Menschen im 
Rentenalter ist vor dem Hintergrund des 
demo grafischen Wandels verstärkt ins Blick-
feld von Wissenschaft und Politik geraten. 
Zur nach haltigen Gewährleistung der Funkti-
onsfähigkeit umlagefinanzierter Rentensys-
teme – und in ganz ähnlicher Weise auch der 
kapitalgedeckten Altersvorsorge – ist die Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit eine we-
sentliche „Stellschraube“. Eine Ausweitung 
der Erwerbsbeteiligung älterer Menschen ist 
deshalb erklärtes Ziel der Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik in der Mit gliedstaaten 
der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission. 1 Zu den wesentlichen Rahmen-
bedingungen für das individuelle Erwerbs-
verhalten von Men schen im Rentenalter zäh-
len zweifellos die jeweils geltenden renten-
rechtlichen Regelungen. Dies gilt ganz be-
sonders für die gesetzliche Normierung der 
Altersgrenzen, bei deren Errei chen der Bezug 
einer Altersrente möglich wird; in Deutsch-
land sind zudem wie in vielen an deren Ländern 
auch die Regelungen zur Festsetzung der 
Rentenhöhe so gestaltet, dass sie Anreize 
für eine Verlängerung des Erwerbslebens 
setzen sollen. Insofern kann man sicher zu 
Recht von einem wechselseitigen Zusammen-
wirken von Rentenrecht und Erwerbsbeteili-
gung älterer Menschen sprechen: Die Aus-
gestaltung der Rentenversicherung – bzw. 
des Alterssicherungssystem insgesamt – be-
einflusst das Erwerbsverhalten, das Ausmaß 
der Er werbs beteiligung älterer Menschen 
hat aber auch Auswirkungen auf die Alters-
sicherungs systeme und ihre Weiterentwick-
lung. Vor diesem Hintergrund werden im Fol-
genden zunächst die geltenden Regelungen 
des Ren tenrechts im Hinblick auf eine Er-
werbstätigkeit im Rentenalter und die Aus-
wirkungen dieser Regelungen für den Einzel-
nen dargestellt. Anschließend werden einige 
Informationen zur empirischen Entwicklung 
der Erwerbsarbeit im Rentenalter in Deutsch-
land präsentiert. Ab schließend werden diese 

Entwicklungen dann in einen internationalen 
Kontext gestellt.

Erwerbstätigkeit im Rentenalter und 
Rentenrecht

„Erwerbsarbeit im Rentenalter“ ist kein Tat-
bestand, der rechtlich eindeutig definiert 
wäre. In wissenschaftlichen Analysen wird in 
der Regel der Begriff „ältere Arbeitnehmer“ 
verwendet; darunter werden üblicherweise 
die 55- bis 64-Jährigen oder aber generell die 
55-Jährigen und älteren verstanden.2 Aller-
dings werden damit auch Personen einbezo-
gen, die nach deut schem Rentenrecht über-
haupt noch keine Altersrente beziehen kön-
nen; insofern kann man dann kaum von „Er-
werbstätigkeit im Rentenalter“ sprechen.
Wenn man als „Rentenalter“ jenes Lebens-
alter versteht, in dem grundsätzlich – bei Vor-
liegen der entsprechenden versicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen – ein Anspruch 
auf Alters rente besteht, lässt sich das Ren-
tenalter in zwei Phasen unterteilen: Die Zeit 
vor Erreichen der Regelaltersgrenze, in der 
jedoch grundsätzlich bereits der Bezug einer 
vorgezogenen Altersrente möglich ist, sowie 
die Zeit nach Überschreiten der Regelalters-
grenze. Bis vor einigen Jahren hätte man den 
Lebensabschnitt nach Vollendung des 60. 
Lebensjahres als „Rentenalter“ in diesem 
Sinne bezeichnen können. Mit der grundsätz-
lich bereits mit der Rentenreform von 1992 
beschlossenen und inzwischen weitgehend 
abgeschlossenen Anhebung der Altersgren-
zen der vorgezogenen Altersrenten 3 hat sich 
das so definierte „Rentenalter“ allerdings 
nach hinten verschoben. Heute ist der Bezug 
einer Altersrente – mit Ausnahme der Alters-
rente für Schwerbehinderte – im Regelfall 
erst ab dem 63. Lebensjahr möglich, wobei 
grundsätzlich zudem Renten abschläge fällig 
werden, falls der Rentenbeginn vor Errei-
chen der Regelaltersgrenze erfolgt. Unab-

Erwerbsarbeit im Rentenalter

Axel Reimann

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Endnoten:

1 Vgl. etwa EU-Kommis-
sion, Weißbuch – Eine 
Agenda für angemesse-
ne, sichere und nachhalti-
ge Pensionen und Ren-
ten“ (COM(2012)0055 
oder die Entschließung 
des Europäischen Parla-
ments vom 21. Mai 2013 
über eine Agenda für an-
gemessene, sichere und 
nachhaltige Pensionen 
und Renten 
(2012/2234(INI)).
2 Exemplarisch etwa 
Walwei, U., Beschäfti-
gungssituation und Be-
schäftigungsperspektiven 
älterer Arbeitnehmer in 
Deutschland; in: Konrad-
Adenauer-Stiftung (Hrsg.), 
Soziale Marktwirtschaft - 
damals und heute, Berlin 
u. a., 2007 
3 bzw. die Begrenzung 
der Möglichkeit des Bezu-
ges einiger dieser vorge-
zogenen Altersrenten auf 
die Geburtsjahr gänge vor 
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hängig von der konkreten Definition des 
„Rentenalters“ gilt: Das Rentenrecht steht 
einer Erwerbsarbeit im Rentenalter nicht ent-
gegen – eine Erwerbsarbeit in diesem Alter 
kann je doch unter Umständen Auswirkungen 
auf den Rentenanspruch des Betroffenen ha-
ben. Da bei ist zunächst grundsätzlich danach 
zu unterschieden, ob Erwerbsarbeit im Ren-
tenalter vor oder nach Erreichen der Regelal-
tersgrenze ausgeübt wird. In beiden Fällen 
wird zudem da nach differenziert, ob es sich 
bei der ausgeübten Tätigkeit um eine 
sozialversicherungs pflichtige Tätigkeit han-
delt oder nicht.

Erwerbsarbeit vor Erreichen der R egel-
altersgrenze
Sofern keine Rente bezogen wird, ist Er-
werbsarbeit vor Er reichen der Regelalters-
grenze rentenrechtlich so zu behandeln wie 
eine Erwerbsarbeit in früherem Lebensalter. 
Sofern es sich um eine sozialversicherungs-
pflichtige Tätigkeit handelt, sind entspre-
chende Beiträge zur Rentenversicherung ab-
zuführen, die – im Falle einer ab hängigen Be-
schäftigung – vom Versicherten und seinem 
Arbeitgeber paritätisch getragen werden; der 
Versicherte erwirbt dementsprechend An-
wartschaften in der GRV. Wird vor Erreichen 
der Regelaltersgrenze bereits eine Altersren-
te bezogen, kann eine gleich zeitige Erwerbs-
tätigkeit zu einer Minderung oder auch zum 
Wegfall der Rente führen. Sofern die Einkünfte 
aus der Erwerbsarbeit die Grenze von 450 
Euro/Mon. überschreiten, besteht grundsätz-
lich kein Anspruch auf eine volle Rente, 
 sondern allenfalls auf eine Teilrente in Höhe 
von zwei Dritteln, der Hälfte oder einem Drit-
tel der Vollrente, sofern die Hinzuverdienst-
grenzen für diese Teilrenten nicht auch über-
schritten werden. Die Hinzuverdienstgren-
zen für eine Teilrente sind individuell unter-
schiedlich und hängen vom versicherten Ein-
kommen vor Rentenbeginn ab. Dabei ist es 
grundsätzlich unerheblich, ob es sich bei der 
Erwerbstätigkeit neben dem Rentenbezug 
um eine sozialversicherungspflichtige Tätig-
keit oder eine andere Erwerbstätigkeit han-
delt. Sofern neben dem Rentenbezug aller-
dings eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung ausgeübt wird, sind dafür die 
normalen Rentenversicherungsbeiträge zu 
entrichten; dementsprechend entstehen – 
neben dem Ren tenbezug – weitere Renten-

anwartschaften, die beim späteren Über-
gang in eine volle Rente zu einer entspre-
chenden Erhöhung des Rentenanspruchs 
führen. Die Beendigung einer sozialversiche-
rungspflichtigen Tätigkeit vor Erreichen der 
Regelalters grenze kann im Vergleich zur 
Weiterarbeit in doppelter Weise zu einer 
Minde rung der Rente führen. Zum einen ent-
fallen die zusätzlichen Rentenanwartschaf-
ten, die bei einer Weiterarbeit erworben wor-
den wären; sofern zudem bereits eine Alters-
rente bezogen wird, fallen darüber hinaus – 
sofern nicht die Voraussetzungen für die 
Altersrente für besonders langjährig Versi-
cherte erfüllt sind – Rentenabschläge in 
Höhe von 0,3 % für jeden Monat des Ren-
tenbeginns vor Erreichen der Regelaltersren-
te an. 4 

Erwerbsarbeit nach Erreichen der Regel-
altersgrenze
Jenseits der Regelaltersgrenze kann auch 
neben dem Bezug einer Altersrente eine Er-
werbsarbeit unbeschränkt ausgeübt werden, 
ohne dass dies Einfluss auf die Höhe der 
Rente hätte. Ist die Erwerbstätigkeit der Art 
nach eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung, hat der Arbeitgeber dafür den 
Arbeitgeberanteil des Rentenversicherungs-
beitra ges abzuführen; zusätzliche Rentenan-
wartschaften entstehen für den betroffenen 
Rentner aber nicht. 
Wird nach Überschreiten der Regelalters-
grenze eine Erwerbsarbeit ausgeübt, der 
Rentenbe ginn aber aufgeschoben und zu-
nächst noch keine Rente bezogen, erhöht 
sich die spätere Rente um einen Zuschlag. 
Dieser Zuschlag beträgt 0,5 % für jeden Mo-
nat, den der Renten beginn über die Regelal-
tersgrenze hinaus aufgeschoben wird. Sofern 
die Tätigkeit jenseits der Regelaltersgrenze 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
ist, ist der reguläre Rentenversicherungsbei-
trag – jeweils hälftig vom Versicherten uns 
seinem Arbeitgeber getragen – zu entrichten; 
dementsprechend erwirbt der Versicherte 
dann auch zusätzliche Rentenanwartschaften. 
Insofern erhöht sich der Rentenanspruch der 
Betroffenen in diesen Fällen in doppelter 
Weise: Er erwirbt durch die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung zusätzli che 
Anwartschaften, die zudem ebenso wie alle 
zuvor erworbenen Anwartschaften noch um 
den Rentenzuschlag wegen des aufgescho-

4 Ein Durchschnittsver-
diener, der bei Vollendung 
des Re gelrentenalters 45 
Jahre beschäftigt wäre, 
würde so eine um insge-
samt rd. 5,7 % geringere 
Rente erhalten, wenn er 
schon ein Jahr vor Errei-
chen der Regelaltersrente 
seine Erwerbsar beit auf-
geben und in Rente ge-
hen würde. 



24

Informationsdienst Altersfragen 42 (4), 2015

Aus der Altersforschung

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

Aus dem DZA

Aus Politik und Praxis der Altenhilfe

benen Rentenzugangs erhöht werden. 5

Im Ergebnis lässt sich somit festhalten, dass 
die Regelungen des geltenden Rentenrechts 
eine Ausweitung der Erwerbsarbeit im Ren-
tenalter durchaus unterstützen. Die Regelun-
gen zur Bestimmung der Rentenhöhe setzen 
einerseits erhebliche Anreize, die Erwerbstä-
tigkeit zu verlängern und den Rentenbeginn 
ggf. auch über die Regelaltersgrenze hinaus 
aufzu schieben – gleichzeitig implizieren die 
Rentenabschläge bei einem Renteneintritt 
vor Errei chen der Regelaltersgrenze negative 
Anreize für eine frühe Beendigung des Er-
werbslebens. Diese negativen Anreize wer-
den in den kommenden Jahren zudem 
schritt weise erhöht, wenn mit der Anhebung 
der Regelaltersgrenze auch der Renten-
abschlag bei einem Rentenbeginn mit 63 
Jahren steigt: Während sich bei der aktuell 
(im Jahr 2015) geltenden Regelaltersgrenze 
von 65 Jahren und 4 Monaten der Rentenab-
schlag bei einem Rentenbeginn mit 63 Jah-
ren auf 8,4 % beläuft, wird er nach vollzoge-
ner Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 
Jahre bei einem Rentenbeginn mit 63 Jahren 
14,4 % betragen. Zudem haben die in den 
vergange nen Jahren bereits umgesetzten 
Reformen im Bereich der vorgezogenen Al-
tersrenten zur Folge, dass sich die Möglich-
keit des frühestmöglichen Renteneintritts für 
die Versicherten nach hinten verschoben hat. 
Die Neuregelung der Altersrente für beson-
ders langjährig Versi cherte im Rahmen des 
Rentenversicherungs-Leistungsverbesse-
rungsgesetzes im Jahr 2014 hat diese Ent-
wicklung allenfalls vorübergehend einge-
schränkt. 

Entwicklung des Durchschnittsalters 
beim Zugang in Altersrente

Das durchschnittliche Alter, in dem Versi-
cherte der gesetzlichen Rentenversicherung 
„in Rente gehen“ – also erstmals eine Al-
tersrente beziehen – ist in den vergangenen 
Jahren deutlich angestiegen. Dies gilt für 
Männer ebenso wie für Frauen und sowohl 
in den alten als auch in den neuen Bundes-
ländern. Lag das Durchschnittsalter beim Zu-
gang in Altersrenten im Jahr 2000 in den al-
ten Ländern noch bei 62,6 Jahren (Männer: 
62,4 Jahre, Frauen: 62,8 Jahre) ist es bis 
zum Jahr 2013 auf immerhin 64,2 Jahre 

(Männer: 64,1 Jahre, Frauen: 64,3 Jahre) ge-
stiegen. Das ist immerhin ein Anstieg um 
mehr als anderthalb Jahre in etwas mehr als 
einem Jahrzehnt. In den neuen Ländern ist 
der Anstieg des durchschnittlichen Zugang-
salters in die Altersren ten – von einem nied-
rigeren Niveau aus – sogar noch dynami-
scher verlaufen als im alten Bundesgebiet. 
Gingen die Versicherten dort im Jahr 2000 
noch im Schnitt mit 60,8 Jahren in Altersren-
te (Männer: 61,2 Jahre, Frauen: 60,5 Jahre) 
so ist das Durchschnittsalter bei Zu gang in 
Altersrente bis zum Jahr 2013 dort auf im-
merhin 63,6 Jahre (Männer: 63,7 Jahre, Frau-
en: 63,4 Jahre) angestiegen. Die Menschen 
in den neuen Ländern gehen im Schnitt heu-
te also um mehr als zweieinhalb Jahre später 
in Altersrente als zu Beginn des Jahrhun derts. 
Die Erhöhung des durchschnittlichen Alters 
der Versicherten beim Zugang in die Alters-
rente muss nicht notwendigerweise eine 
entsprechende Verlängerung des Erwerbsle-
bens als Ur sache haben. Vorstellbar wäre 
auch, dass die Menschen – z.B. wegen der 
veränderten ren tenrechtlichen Regelungen 
– zwar später in Rente gehen, ihre Erwerbs-
tätigkeit aber bereits früher aufgeben und in 
der Zeit bis zum Rentenbeginn erwerbslos 
bleiben. In den Statistiken der Rentenversi-
cherung finden sich allerdings keine Hinwei-
se darauf, dass eine solche Konstellation zu-
nehmen würde. Gerade in den letzten Jahren 
ist der Anteil der Versicherten, der – ohne 
eine „Zwi schenphase“ mit Altersteilzeit 
oder Arbeitslosigkeit – aus einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung in Rente 
geht, sogar angestiegen; der Anteil derjeni-
gen, die aus Arbeitslosig keit in die Altersren-
te gehen ist demgegenüber zurück gegan-
gen. 2014 gingen immerhin 29,7 % aller Al-
tersrentenzugänge aus einer versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung in Rente, 5 Jahre 
zuvor waren es erst 20,1 %. Immer mehr 
Men schen gehen im Übrigen inzwischen 
erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze in 
Rente: Im 2014 lag der Anteil derjenigen, die 
wegen eines Rentenzugangs vor Erreichen 
der Regelal tersgrenze Abschläge in Kauf ge-
nommen haben, nur noch bei 25,9 % 6 aller 
Altersrentenzu gänge – im Rentenzugang 
2009 waren es noch 45,2 %. 

5 Ein Durch-
schnittsverdiener, der bei 
Vollendung des Regelren-
tenalters 45 Jahre be-
schäftigt ist würde so ei-
ne um rd. 8,4 % höhere 
Rente erhalten, wenn er 
seinen Rentenbeginn um 
ein Jahr über die Regelal-
tersgrenze hinaus auf-
schiebt und in der Zeit 
weiter sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt 
ist. 
6 unter Bereinigung der 
statistischen „Einmalef-
fekte“ durch die Wirkung 
der sog. „Mütterrente“<; 
ohne diese Bereinigung 
läge der entsprechende 
Wert bei 23,9 %
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Erwerbsbeteiligung älterer Menschen 
stark ausgeweitet

Diese Informationen aus den Statistiken der 
Rentenversicherung sind insoweit grund-
sätzlich kompatibel mit den Daten des Statis-
tischen Bundesamtes und der Bundesagen-
tur für Arbeit zur Erwerbstätigkeit älterer 
Menschen. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes hat sich in den vergangenen 
Jahren der Anteil der 60- bis 65-Jährigen, die 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen, deutlich 
erhöht; die Quoten der Erwerbstätigen und 
der Rentenbezieher haben sich in dieser Al-
tersgruppe zwischen 2008 und 2013 tenden-
ziell komplett umgekehrt. Wäh rend für 2008 
etwa 50 % der 60- bis 65-Jährigen in 
Deutschland bereits eine Rente bezog und 
nur etwa 35 % noch erwerbstätig waren, 
wird für 2013 der Anteil der Rentenbezieher 
an dieser Altersgruppe nur noch mit 37 % 
ausgewiesen, während die Erwerbstätigen-
quote der 60- bis 65-Jährigen nun bei 50 % 
liegt. 7 Dabei wird allerdings nicht unterschie-
den zwischen Formen der selbständigen Er-
werbsarbeit und abhängiger Beschäftigung.
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 
ist der Anteil der Selbständigen unter den 
älte ren Erwerbstätigen zwar überdurchschnitt-
lich hoch, zumindest in der Gruppe der 55- bis 
65-Jährigen lag der prozentuale Anstieg der 
Erwerbsbeteiligung bei den Arbeitern und 
Ange stellten in den letzten Jahren jedoch 
deutlich höher als bei den Selbständigen.8 
Die Quote der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten belief sich 2013 bei den 60- 
bis 65-Jährigen auf 32,4 % und hat sich da-
mit in weniger als einem Jahrzehnt mehr als 
verdoppelt 9. Die starke Dynamik dieses Pro-
zesses zeigt sich auch in der Entwicklung des 
mittleren Erwerb saustritt alters der ins Ren-
tenalter kommenden Geburtskohorten. Der 
u.a. vom Forschungs netzwerk Alterssiche-
rung (FNA) der Deutschen Rentenversiche-
rung geförderte „Altersüber gangsmonitor“ 
hat z.B. aufgezeigt, dass das mittlere Er-
werbsaustrittsalter für die Geburtsko horte 
1945 um fast ein  volles Jahr höher ist als für 
die nur vier Jahre ältere Geburtskohorte 1941. 10 
Auch im europäischen Vergleich ist die Ent-
wicklung der Erwerbsbeteiligung älterer 
Men schen in Deutschland überdurchschnitt-
lich dynamisch verlaufen. Lag die Erwerbs-
tätigen quote der 60- bis unter 65-Jährigen im 

Jahr 2000 in Deutschland mit 19,6 % noch 
unter dem Durchschnitt aller EU-Länder 
(23,0 %), hatte er sich bis 2014 nicht nur mehr 
als verdoppelt, sondern lag mit 52,6 % auch 
weit über dem EU-Durchschnitt (36,7 %). 11 
Von allen EU-Staa ten weist inzwischen nur 
noch Schweden eine höhere Erwerbstätigen-
quote als Deutschland aus. Selbst bei den 
65- bis unter 70-Jährigen liegt die Erwerbstä-
tigenquote in Deutschland nach den Daten 
der Europäischen Union mit 13,8 % über 
dem EU-Durchschnittswert von 11,5 %.12

Fazit und Ausblick

Die Ausweitung der Erwerbsbeteiligung 
auch älterer Menschen kann dazu beitragen, 
die Funktionsfähigkeit der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und der Alterssicherung ins-
gesamt auch vor dem Hintergrund des de-
mografischen Wandels nachhaltig zu sichern. 
Das Renten recht setzt u.a. durch die Gestal-
tung der Altersgrenzen und der Regelungen 
zur Bestimmung der Rentenhöhe Rahmen-
bedingungen und Anreize, die zu einer Aus-
weitung der Beschäfti gung im Rentenalter 
beitragen können. Das geltende Recht ent-
hält insoweit bereits heute sowohl Regelun-
gen zum Nebeneinander von Erwerbsarbeit 
und Rentenbezug als auch indi viduelle Spiel-
räume für einen Renteneintritt vor oder auch 
nach der Regelaltersgrenze. In den Jahren 
seit der Jahrhundertwende ist das Alter, in 
dem die Versicherten im Schnitt „in Rente 
gehen“, deutlich angestiegen. Gleichzeitig 
ist auch die Erwerbsbeteiligung der Men-
schen im Rentenalter erheblich gewachsen. 
Inzwischen nimmt Deutschland, was die Er-
werbstätigkeit der 60-Jährigen und älteren 
anbelangt, innerhalb der Europäischen Union 
ei nen Spitzenplatz ein. Dies ist sicherlich 
nicht zuletzt der guten Arbeitsmarktentwick-
lung in Deutschland geschuldet. Sofern sich 
dieser Trend fortsetzt, wird dies die notwen-
dige Anpas sung der Alterssicherung an die 
Bedingungen des demografischen Wandels 
unterstützen und sowohl Beitragszahler als 
auch Rentner insoweit entlasten.
Autoreninfo und Kontakt:
Dr. Axel Reimann ist der Präsident der 
 Deutschen Rentenversicherung Bund 

Kontakt: Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

7 BMAS, Zweiter Bericht 
der Bundesregierung 
gem. § 154 Abs. 4 SGB VI 
zur Anhebung der Alters-
grenzen (2014), Abb. 4-2, 
S.49
8 Vgl. Bundesagentur für 
Arbeit, Ältere am Arbeits-
markt – Aktuelle Entwick-
lungen, Arbeitsmarktbe-
richterstattung – Septem-
ber 2013, S. 11
9 BMAS, a.a.O., S. 51
10 Brussig, M, Ribbat, M.; 
Entwicklung des Er-
werbsaustrittsalters – An-
stieg und Differenzierung, 
Altersübergangsreport 
1-2014, S. 7f. 
11 Vgl. eurostat Data-Ex-
plorer, Stand: 7.7.2015 © 
Europäische Union
12 Vgl. ebenda.
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Gründe für Erwerbstätigkeit

Umfrage unter Senioren der Gewerkschaft 
IG Bau

Die Umfrage wurde durchgeführt unter rund 
1000 IG BAU-Senioren älter als 63 Jahre aus 
den Branchen Bauwirtschaft, Gebäudereini-
gung sowie Forst- und Landwirtschaft. Nach 
den Gründen für ihre Erwerbstätigkeit be-
fragt (Mehrfachantworten waren zulässig), 
antworteten 29% der Befragten, die Rente 
reicht nicht für den Lebensunterhalt, 40% 
die Rente reicht nicht, um den bisherigen Le-
bensstil beizubehalten, 50% weil meine 
Kenntnisse noch gefragt sind, 71% weil es 
Spaß macht und ich noch gebraucht werde. 
Eine Auswertung der Rentenhöhe ergab, 
dass 28% der arbeitenden Rentner eine Ren-
te bis 1000 Euro bezogen, während nur 19% 
der nicht mehr arbeitenden Rentner eine 
Rente dieser Höhe bezogen. 

Quelle: presse@igbau.de

Anforderungen an eine flexible 
Gestaltung des Renteneintritts – 
BAGSO-Vorstand im Gespräch 
mit Bundeskanzlerin Merkel
Im Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel 
sprach sich der Vorstand der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren-Organisationen 
(BAGSO) für individuelle und flexible Lösun-
gen beim Renteneintritt aus.

Das Positionspapier, das die BAGSO-Vorsit-
zende und frühere Bundesfamilienministerin 
Prof. Dr. Ursula Lehr der Bundeskanzlerin 
übergab, benennt sowohl arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen als auch notwendige An-
passungen im Rentensystem: Vorrangiges 

Ziel muss sein, den Anteil derjenigen zu er-
höhen, die bis zum Erreichen des gesetzli-
chen Rentenalters einer sozialversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit nachgehen; zurzeit liegt 
dieser Anteil bei nur 25 %. Die Möglichkeiten 
eines gleitenden Übergangs müssen, auch 
über das Regeleintrittsalter hinaus, verbes-
sert werden. Die BAGSO-Verbände fordern 
aber auch einen sozialen Ausgleich zwischen 
denen, die länger arbeiten können und wol-
len, und denen, die dazu nicht in der Lage 
sind. Sie sind daher für eine Beibehaltung 
des halben Beitrags, den Arbeitgeber bei der 
(Weiter-)Beschäftigung von Vollrentnern in 
die gesetzliche Rentenversicherung zahlen 
müssen (sog. isolierter Arbeitgeberbeitrag), 
sowie für weitere Verbesserungen bei der 
Erwerbsminderungsrente. (…)
Das vollständige Positionspapier steht unter 
www.bagso.de zum Download bereit. 

Quelle: Pressemitteilung vom 6.5.2015

Erwerbstätigkeit älterer 
 Menschen nimmt zu

Statistisches Bundesamt: Pressemitteilung 
Nr. 272 vom 29.7.2015

Im Jahr 2014 gingen in Deutschland 14 % 
der 65- bis 69-Jährigen einer Erwerbstätig-
keit nach. 2005 waren es noch 6 % gewesen. 
Die Erwerbstätigen quote älterer Menschen 
hat sich in kurzer Zeit mehr als verdoppelt. 
Mit zunehmendem Alter gewinnt außerdem 
die Selbstständigkeit als  Erwerbsform an Be-
deutung. Rund 39 % der 65- bis 69-jährigen 
Erwerbstätigen waren 2014 selbstständig 
oder mithelfende Fami lienangehörige. Bei 
den 60- bis 64-jährigen Erwerbstätigen lag 
der Anteil lediglich bei 16 %. (…) 

Kurzinformationen aus Politik und Praxis der Altenhilfe
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Erst die Arbeit, dann das  
Ver gnügen?

Dissertation von Jenny Block

In der individuellen Lebensführung ist die Or-
ganisation zweier normativ belegter Hand-
lungsdimensionen von Relevanz: Arbeit und 
Zeit. Arbeit ist sowohl strukturell im Sinne 
der Einbindung des Individuums in Formen 
der Erwerbstätigkeit bedeutsam als auch 
normativ im Sinne der arbeitsethischen 
Norm von Sinnhaftigkeit und Leistungsorien-
tierung. Zeit wird relevant hinsichtlich der 
 Erwartung, in der alltäglichen Lebensführung 
als auch über die Lebensspanne Leerlauf in 
der individuell verfügbaren Zeit zu vermei-
den. Diese klassische pflichtethische Aktivi-
tätsmoral wird durch die altersgruppenüber-
greifend steigende Relevanz postmaterialis-
tischer Einstellungen als auch veränderte 
strukturelle Lebensbedingungen entkräftet. 
Die vorliegende Arbeit nimmt sich diesem 
moralischen und strukturellen Wandel an 
und geht mittels einer qualitativen Untersu-
chung der Frage nach, wie und ob Menschen 
in der Nacherwerbsphase beschriebene 
 Aktivitätsnormen wahrnehmen und in ihre 
Lebensführung integrieren. Es wird disku-
tiert, inwiefern sich die Etablierung einer 
 Ruhestandskultur abzeichnet, die eine von 
der Erwerbsarbeitswelt verschiedene Aktivi-
tätsethik ausbildet. Es werden sozialisatori-
sche und (berufs-)biografische Kontext- und 
Einflussfaktoren berücksichtigt. Teil der 
 Untersuchung ist eine Neubetrachtung des 
Busy-Ethic-Konzeptes von David J. Ekerdt 
(1986). Im Ergebnis haben sich insbesondere 
zum einen das Thema Anerkennung, zum 
 anderen das Konzept Verantwortung in unter-
schiedlichen Kontexten und lebensphasen-
übergreifend als relevante Kategorien her-
ausgestellt. Die Befragten berichten darüber 
hinaus von erwerbsarbeitsbezogenen Belas-

tungserfahrungen, die als Legitimation ihrer 
Einstellung zum Ruhestand fungieren. Dies 
unterstreicht die Bedeutung der Erwerbsar-
beit als Sinnressource im Ruhestand, wobei 
die vorliegende Arbeit zur Dimensionierung 
der relevanten Merkmale der Erwerbsarbeit 
einen Beitrag leistet. Es werden auf Basis 
der Befunde Anzeichen einer Ruhestands-
kultur diskutiert.

Online unter http://nbn-resolving.de/urn:nbn
:de:gbv:27-20150716-135055-6

Rund-um-die-Uhr-Pflege in 
 Österreich

Prof. Dr. Marianne Egger de Campo im Rah-
men der Vortragsreihe des DZA am 25.6.15

Seit Frühjahr 2008 kennt die Welt der Alten-
pflege in Österreich eine legalisierte Form 
der Pflege und Betreuung, die sich über alle, 
bis dahin strikt einzuhaltenden gesetzlichen 
Beschränkungen von Kompetenzen und Zu-
ständigkeiten hinwegsetzen kann und dabei 
auch noch zu staatlichen Zuschüssen von 
550 EUR / Monat berechtigt: die als „Perso-
nenbetreuerInnen“ einem „freien Gewerbe“ 
nachgehenden 24-Stunden-BetreuerInnen – 
die meist aus Osteuropa kommend – im 
Haushalt einer pflegebedürftigen Person le-
ben. Die nach inoffiziellen Schätzungen etwa 
40.000 Pflegekräfte erhalten für Pflege und 
Betreuung rund um die Uhr ohne nennens-
werte Freizeit in einer 7-Tage- Woche ca. 40-
50 EUR pro Tag brutto. Der Vortrag zeigte, 
dass sich dieses Modell als vormodernes 
Dienstbotenverhältnis beschreiben lässt und 
somit erst durch rhetorische Tricks für den 
modernen Wohlfahrtsstaat passend ge-
macht werden musste. 

Aus dem Deutschen Zentrum für AltersfragenKurzinformationen aus Politik und Praxis der Altenhilfe
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